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Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

ein wirkungsvoller Hochwasserschutz in Verbin-
dung mit Klimaanpassungsmaßnahmen ist ele-
mentar. Er ist notwendig, um unser Leben, unse-
ren Wohlstand und unsere Heimat zu schützen. 
Aber eine absolute Sicherheit vor Hochwasser 
und Starkregen wird es nicht geben, deshalb ist 
Vorsorge so wichtig. Das Land Hessen verfolgt 
dabei eine Strategie der Kombination von tech-
nischem Hochwasserschutz, der Hochwasservor-
sorge und des Flächenmanagements. Durch die 
Festsetzung von Überschwemmungsgebieten 
an über 4.800 Kilometern Gewässerstrecke ist 
es zum Beispiel möglich, diese Gebiete von un-
verträglichen Nutzungen freizuhalten sowie ihr 
Rückhaltevermögen zu erhöhen. Durch einen 
umfassenden Hochwasserwarn- und -melde-
dienst und die Bereitstellung aktueller Informa-
tionen zur Hochwassergefahr werden die Verant-
wortlichen und Betroffenen in die Lage versetzt, 
rechtzeitig Maßnahmen zur Abwehr von Hoch-
wasserschäden zu ergreifen. Wir investieren im 
Jahr durchschnittlich 16 Millionen Euro in diese 
Maßnahmen, Projekte und Aktivitäten, um uns in 
Hessen bestmöglich vorzubereiten.

Neben der Hochwasservorsorge bilden die För-
derung kommunaler Hochwasserschutzmaß-
nahmen, die Umsetzung der EG-Hochwasser-
risikomanagementrichtlinie, die Verstärkung 
und Unterhaltung der landeseigenen Deiche an 
Rhein und Main sowie die Beteiligung bei der 
Errichtung von Rückhaltemaßnahmen am Ober

rhein weitere Schwerpunkte des Hochwasser-
schutzes in Hessen. 

Ergänzend werden Maßnahmen umgesetzt, die 
dem fortschreitenden Klimawandel Rechnung 
tragen: Dazu zählen beispielsweise Projekte zur 
Fließgewässerrenaturierung, zur Etablierung der 
wassersensiblen Siedlungsentwicklung und zum 
Starkregenrisikomanagement.

Die vorliegende Aktualisierung des „Landesak-
tionsplan Hochwasserschutz Hessen – Strategien 
und Maßnahmen zur Umsetzung“ bietet den vie-
len erfahrenen Fachkräften im Hochwasserschutz 
sowie der interessierten Öffentlichkeit einen um-
fassenden und breiten Überblick über die Fort-
schritte der letzten Jahre und die Zusammen-
hänge, die für die Hochwassergefahr in Hessen 
ursächlich sind. 

Ich wünsche Ihnen eine informative Lektüre. 

Ingmar Jung 
Staatsminister 
Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und 
Umwelt,Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat
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Der natürliche Wechsel der Wasserstände ge-
hört zum Wesen unserer Flüsse und Bäche. 
Auch wenn Hochwasserereignisse Naturereig-
nisse sind, führen sie in betroffenen besiedel-
ten Gebieten häufig zu Schäden. Je intensiver 
die Nutzung in von Hochwasser betroffenen 
Gebieten ist, desto größer sind diese Schäden.

Ein absoluter Schutz vor Hochwasser wird nie 
möglich sein. Auch technische Anlagen kön-
nen nur Schutz bis zu einem bestimmten Be-
messungsabfluss bieten. Um der Hochwasser-
gefahr entgegenzuwirken, soll einerseits so viel 
Wasser wie möglich in der Fläche zurückgehal-
ten werden und andererseits sollen notwen-
dige Hochwasserschutzanlagen wie Deiche 
und Hochwasserrückhaltebecken gebaut und 
in einem sicheren Zustand gehalten werden. 

Der Landesaktionsplan Hochwasserschutz gibt 
einen Überblick über die verschiedenen Ein-
zelmaßnahmen zum Hochwasserschutz, insbe-
sondere über die zu erwartenden Hochwasser-
gefahren sowie die staatlichen Aktivitäten. Er 
sensibilisiert darüber hinaus die Bürgerinnen 
und Bürger für die notwendige Hochwasser-
vorsorge. 

Des Weiteren unterstützt der Plan die Umset-
zung der wasserrechtlichen Regelungen des 
Bundes und der Europäischen Union, wie zum 
Beispiel die Festsetzung von Überschwem-
mungsgebieten und die Erstellung von Hoch-
wasserrisikomanagementplänen in den 
Flusseinzugsgebieten. Danach sind Manage-
mentpläne aufzustellen, die dem Ziel dienen, 
die Gefahren durch Hochwasser so weit wie 
möglich und verhältnismäßig zu minimieren.

Der Landesaktionsplan Hochwasserschutz 
steht im Einklang mit länderübergreifenden 
Aktivitäten in den Flussgebietsgemeinschaften 
Weser und Rhein sowie mit dem Internatio-
nalen Hochwasserrisikomanagementplan der 
Internationalen Kommission zum Schutz des 
Rheins. 

I.   Ziel des Landesaktionsplans Hochwasserschutz
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II. ENTSTEHUNG UND 
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VON HOCHWASSER
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Als Hochwasser bezeichnet die DIN-Norm 4049 
einen „Zustand in einem oberirdischen Gewäs-
ser, bei dem der Wasserstand oder der Durch-
fluss einen bestimmten Schwellenwert erreicht 
oder überschritten hat“ (vgl. DIN 4049-3 (1994-
10), S. 25). In der Praxis werden als Hochwasser 
Wasserstände bezeichnet, ab denen Ausufe-
rungen und Überschwemmungen eintreten. 
Das Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 
– Wasserhaushaltsgesetz (WHG) – definiert 
Hochwasser dahingehend, als „…eine zeitlich 
beschränkte Überschwemmung von normaler-
weise nicht mit Wasser bedecktem Land, ins-
besondere durch oberirdische Gewässer oder 
durch in Küstengebiete eindringendes Meer-
wasser.“ (vgl. § 72 WHG).

Hochwasser in oberirdischen Fließgewässern 
entsteht durch intensive und langanhaltende 
Niederschläge, die – unter Umständen in Kom-
bination mit einsetzender Schneeschmelze 
– schnell in das Gewässer gelangen und dort 
„zum Abfluss kommen“. Diese Effekte können 
verschärft werden, wenn beispielsweise das 
Rückhaltevermögen des Bodens erschöpft ist 
oder keine beziehungsweise nur in einem ge-
ringen Maße Retentionsräume zur Verfügung 
stehen.

Hochwasser ist ein natürlicher Bestandteil des 
Wasserkreislaufs und als solcher nicht vermeid-
bar. Hochwasser schaffen als treibende Kraft 
der Fließgewässerdynamik vielfältige gewäs-
ser- und auentypische Strukturen und tragen 
so zum Erhalt von Lebensraum für Pflanzen und 
Tiere bei.

Abbildung 1 und 2: Ausmaß von Hochwasser in Niederkaufungen 2019

II.   Entstehung und Auswirkungen von Hochwasser
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Eine Differenzierung hinsichtlich der Hochwas-
serentstehung erfahren die Gewässer durch die 
Lage und Größe ihrer zugehörigen Einzugsge-
biete. Große Abflüsse entstehen bei flächende-
ckenden Niederschlägen im Einzugsgebiet, so 
dass für größere Gewässer insbesondere lang-
anhaltende Dauerregen von mehreren Stunden 
bis hin zu mehreren Tagen zu ausgeprägtem 
Hochwasser führen. Der Durchzug großräumi-
ger Niederschlagsgebiete mit vorherrschend 
westlicher Strömung löst insbesondere dann 
größere Hochwasser aus, wenn die Aufnahme-
kapazitäten der Böden im Einzugsgebiet durch 
ein vorangegangenes Regenereignis bereits 
erschöpft sind. In kleineren Einzugsgebieten 
werden Hochwasser bereits durch kurzzeitige 
Starkniederschläge ausgelöst, welche überwie-
gend bei konvektiv verstärkten Gewitterregen 
im Sommer auftreten. In den Siedlungsgebie-
ten kann es bei solchen Niederschlägen zu 
Überlastungen der Kanalnetze kommen. 

Die Ausbildung des Hochwasserscheitels wird 
geprägt durch die räumliche und zeitliche Ver-
teilung der Niederschläge im Einzugsgebiet 
sowie durch einzugsgebietseigene Merkmale. 
Die Landnutzung und die vorherrschenden 
Bodenarten haben über Verdunstungs- und 
Versickerungsprozesse Einfluss auf die Ab-
flussbildung. Gebietsform, Hangneigung und 
Oberflächenstrukturen steuern über die Ab-
flusskonzentration den Fließvorgang des ab-
flusswirksamen Niederschlags bis zu den Ge-
wässern. Die Gestalt des Gewässers und seines 
Vorlandes beeinflusst den Ablauf der Hoch-
wasserwelle und das Maß der Rückhaltung. 
Letztlich führt die Wellenüberlagerung mit ein-
mündenden Seitengewässern zur Ausprägung 
des jeweiligen aktuellen und einzigartigen 
Hochwasserereignisses. Die naturräumlichen 
Ausstattungen der Einzugsgebiete können 
mehr oder weniger stark anthropogen verän-
dert sein, wodurch auch das Hochwasserge-
schehen bestimmt wird.

II.   Entstehung und Auswirkungen von Hochwasser
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Neben den unmittelbar durch Niederschläge 
ausgelösten Hochwasserereignissen können 
Hochwasserabflüsse auch durch Einengung 
der Gewässerquerschnitte zum Beispiel auf

Abbildung 3: Abflussbildung (schematisch)

grund von Eisbildung oder durch Aufstau von 
Treibgut beziehungsweise sogenannten Ver-
klausungen entstehen. 

II.   Entstehung und Auswirkungen von Hochwasser
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III.HOCHWASSER-
ABFLUSSREGIME 
IN HESSEN
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1.	 Einzugsgebiete

Geographisch gesehen, erstreckt sich Hessen 
vom Neckar bis zur Diemel und vom Rhein 
bis zur Werra. Die Hauptwasserscheide, die 
die hessischen Anteile in Rhein- und Weser

Abbildung 4: Flüsse und Bäche in Hessen
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einzugsgebiet trennt, verläuft vom Rothaar-
gebirge über den Vogelsberg zur Rhön. Eine 
Übersicht über die Gewässer in Hessen zeigt 
Abbildung 4.
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Die Gesamtlänge der Gewässer in Hessen be-
trägt circa 24.000 Kilometer. Entsprechend ih-
rer wasserwirtschaftlichen Bedeutung sind die 
Wasserläufe in Gewässer erster, zweiter und 
dritter Ordnung eingeteilt. Diese Einteilung 
sowie die Zuständigkeiten für verschiedene 
Gewässerbelange sind dem Wasserhaushalts-
gesetz sowie dem Hessischen Wassergesetz zu 
entnehmen (siehe Kapitel VI.1).

Zu den Wasserläufen erster Ordnung gehö-
ren die Bundeswasserstraßen Rhein, Main, 
Neckar, Weser und die schiffbaren Abschnitte 
von Lahn, Fulda und Werra sowie die Eder- und 
die Diemeltalsperre (die Diemeltalsperre liegt 
zum Teil in Nordrhein-Westfalen). Zu den Was-
serläufen zweiter Ordnung zählen die nicht 
schiffbaren Oberläufe der größeren Flüsse und 
deren Nebengewässer. Alle übrigen Gewässer 
zählen zu den Gewässern dritter Ordnung. 

Als Hochwasserabflussregime eines Gewäs-
sers wird hier die mittlere jahreszeitliche Aus-
prägung des Hochwasserganges zusammen 
mit extremen Hochwasserereignissen an den 

Abbildung 5: Hessische Einzugsgebietsanteile an bedeutenden Flüssen beim Verlassen an der Landesgrenze 
(bzw. an der Mündung bei Eder und Fulda)

Oberflächengewässern bezeichnet. Hierzu 
werden die Mittelwerte der höchsten monat-
lichen Durchflusswerte (Abflusswerte) eines 
jeden Jahres über einen längeren Zeitraum 
(MoMHQ) und die jeweils höchsten der in den 
jeweiligen Monaten aufgetretenen Durchfluss-
werte (MoHQ) des Betrachtungszeitraums aus-
gewertet. Das Hochwasserabflussregime ist 
u.a. über die auslösenden Niederschläge und/
oder über Schneerückhalt und -schmelze eng 
an das klimatische Regime in den Einzugsge-
bieten geknüpft. 

Für die Hochwasserabflussregime der inner-
hessischen Gewässer sind die klimatologischen 
Bedingungen in Hessen ausschlaggebend. Die 
Einzugsgebiete der größeren Gewässer Rhein, 
Main, Neckar und Weser liegen zum größten 
Teil außerhalb Hessens, sodass ihre Hochwas-
serabflussregime maßgeblich von den klima-
tologischen Regimen der außerhalb Hessens 
liegenden Regionen bestimmt werden. Eine 
Übersicht über die hessischen Einzugsgebiets-
anteile größerer Gewässer in Hessen gibt Ab-
bildung 5. 
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2.	 Hochwasserabflussregime der Gewässer mit 		
	 wesentlicher Hochwasserentstehung außerhalb 
	 Hessens

Rhein

Das Abflussregime des Rheins und sein Hoch-
wasserabflussregime sind aufgrund der groß-
räumigen Ausdehnung des Einzugsgebietes 
über unterschiedliche Naturräume stark diffe-
renziert. Beim Eintritt in die Oberrheinebene 
bei Basel lässt sein Abflussregime noch deut-
lich den ausgleichenden Einfluss der Alpen-
randseen und den Einfluss des Hochgebirges 
(nivo-glaziales, das heißt durch Schnee und 
Gletscher gespeistes Regime) erkennen. Die 
Abflüsse in Basel zeigen ein ausgeprägtes 
Maximum im Sommer und niedrige Abflüsse 
von Oktober bis März. Die Zuflüsse der Mittel-
gebirgsflüsse aus Vogesen und Schwarzwald 
weisen dagegen von Juni bis Oktober nur ge

ringe Wasserführungen auf. Ab November ist 
dort mit höheren Abflüssen zu rechnen. Am 
Pegel Worms (unterhalb der Neckareinmün-
dung) und noch deutlicher unterhalb der Ein-
mündung des Mains erfährt das Hochwasser-
abflussregime einen Wechsel der Hochwasser 
vom Sommermaximum hin zu einem Winter-
maximum. Für den hessischen Rheinabschnitt 
sind demzufolge die Winterhochwasser mit 
unterschiedlich überlagerten Anteilen aus 
Schwarzwaldnebenflüssen, insbesondere aber 
von Neckar und Main von Bedeutung. Die zehn 
größten Hochwasserereignisse am hessischen 
Rheinabschnitt sind alle in den Monaten No-
vember bis Juni aufgetreten (ein Beispiel zeigt 
Abbildung 6).

Abbildung 6: Hochwasser am Rhein bei Oestrich-Winkel im Januar 2018

III.   Hochwasserabflussregime in Hessen
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Main

Der Main läuft in seiner Hauptfließrichtung den 
von Westen nach Osten ziehenden Nieder-
schlagsgebieten entgegen. Dadurch bilden 
sich in der Regel sehr breite Hochwasserwellen 
mit gemäßigter Wellenhöhe aus. Die Hochwas-
serscheitel der hessischen Mainzuflüsse sind 
dabei meist vor Eintreffen der Mainhauptwelle 
dieser bereits vorweg gelaufen. Das Auftreten 
von großen Hochwasserereignissen im hessi-
schen Main ist überwiegend auf den Zeitraum 
von November bis April beschränkt. Langan-
haltende und intensive Niederschläge können 
in meteorologischen Ausnahmesituationen 
zu Extremhochwasser führen; das größte be-
kannte Ereignis fand im Jahre 1342 statt. 

Neckar

Für den Neckar zeigt sich ein ausgeprägt 
pluviales, das heißt durch Regen gespeis

tes, Abflussregime, welches hinsichtlich der 
Hochwasserentstehung durch Westlagen mit 
überdurchschnittlichen Niederschlägen cha-
rakterisiert ist. Kennzeichnend für den Neckar 
sind sehr schnelle Scheitelanstiege, die zu 
sehr steilen, aber nur kurz andauernden Hoch-
wasserwellen führen. Die zehn größten Hoch-
wasser der letzten 50 Jahre sind in der Zeit 
zwischen Ende Oktober und Anfang Juni auf-
getreten.

Werra

Vor dem Zusammenfluss mit der Fulda zeigen 
sich für die Werra die größten Hochwasser-
abflüsse in den Monaten Dezember bis März. 
Größere Hochwasserereignisse sind aber auch 
in den Sommermonaten zu verzeichnen. Am 
Werraunterlauf traten unter den zehn höchs-
ten Ereignissen drei Sommerhochwasser auf, 
davon war das Hochwasser im Juni 2013 das 
zweithöchste im betrachteten Zeitraum.

Abbildung 7: Hochwasser in Frankfurt am Main am 14. Januar 2011

III.   Hochwasserabflussregime in Hessen
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3.	 Hochwasserabflussregime der Gewässer mit 
	 wesentlicher Hochwasserentstehung in Hessen 

3.1	 Hochwasserentstehung 		
	 hessischer Oberflächen-		
	 gewässer 

Grundsätzlich kann man für hessische Oberflä-
chengewässer drei Arten der Hochwasserent-
stehung unterscheiden:

	Winterhochwasser: Entstehung durch 
Schneeschmelze bei einsetzendem Tau-
wetter, gelegentlich verschärft durch zu-
sätzliche Dauerregen und/oder eine hohe 
Abflussbereitschaft infolge noch gefrore-
ner Böden.

	Sommerhochwasser: Verursacht durch 
langanhaltende Dauerregen, meist infolge 
aus Westen kommender Tiefdruckgebiete 
und 

	lokale Hochwasserereignisse, meist in klei-
neren Gewässern, verursacht durch klein-
räumig auftretende Starkregenereignisse.

Typische Entstehungsmuster für diese Hoch-
wassertypen können anhand folgender Ereig-
nisse verdeutlicht werden: Als Winterhoch-
wasser kann das Januarhochwasser des Jahres 
2011 bezeichnet werden. Zu Beginn des Jahres 
2011 war nahezu ganz Hessen von Schnee be-
deckt. Einsetzendes Tauwetter führte Anfang 
Januar zusammen mit ergiebigen Niederschlä-
gen zu Hochwasser in vielen Gewässern in Hes-
sen. Eine zweite Regenfront brachte erneute 
Regenmengen, die nach zunächst sinkenden 
Wasserständen, eine zweite Hochwasserwelle 
auslösten. Vom Hochwasser betroffen waren 
nahezu alle größeren und kleineren Gewäs-
ser in Hessen sowie die Bundeswasserstra-
ßen Rhein, Main, Neckar und Weser. Ähnliche 
Hochwasserereignisse ohne Schneeeinfluss im 
Herbst/Frühwinter können durch die Überque-
rung mehrerer Frontensysteme nacheinander 
ausgelöst werden.

Abbildung 8: Hochwasser in Büdingen am Seemenbach im Januar 2021

III.   Hochwasserabflussregime in Hessen
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Ein Beispiel für ein Sommerhochwasser stellt 
das Ereignis im Mai und Juni 2013 dar. Anfang 
Mai 2013 sorgten ergiebige Niederschläge 
für eine weit verbreitete Sättigung der Böden. 
Wechselnde Tiefdruckzentren brachten fort-
laufend weiteren Regen, der vom Boden nicht 
mehr aufgenommen werden konnte und zu 
mehreren Hochwasserwellen in vielen hessi-
schen Gewässern führte.

Abbildung 9: Sommerhochwasser an der Werra im Juni 2013

Starkregenereignisse führten in den letz-
ten Jahren nicht nur lokal begrenzt zu Über-
schwemmungen, sondern auch zu Flusshoch-
wassern in kleineren Gewässern. In den letzten 
20 Jahren wurden überdurchschnittlich viele 
Starkregenereignisse verzeichnet.
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3.2	 Hochwasserabflussregime 	
	 der Gewässer in Hessen

Lahn

Das Lahngebiet als westliches hessisches Ein-
zugsgebiet ist direkt den ostwärts ziehenden 
atlantischen Tiefausläufern im Winterhalbjahr 
ausgesetzt. An den Lahnpegeln Feudingen, 
Biedenkopf, Marburg und Leun treten größere 
Hochwasserereignisse überwiegend in den 
Monaten Dezember bis März auf. Eine Aus

nahme stellt das Maihochwasser 1984 dar, wel-
ches bei den Pegeln Marburg und Leun unter 
den zehn größten Hochwassern der letzten 50 
Jahre zu finden ist. 

Ein Regime mit ausgeprägtem Wintermaxi-
mum der Hochwasserereignisse präsentiert der 
Pegel Aßlar an der Dill, einem der wichtigsten 
Lahnzuflüsse (Abbildung 10). Im Einzugsgebiet 
der Dill lassen sich vermehrte Hochwasserer-
eignisse im Herbst und Winter durch ostwärts 
ziehende Sturmtiefs erklären.

Abbildung 10: Hochwasserabflussregime der Dill am Pegel Aßlar in m³/s

Hochwasserabflussregime am Pegel Aßlar / Dill

1962 bis 2021

0

Ja
nuar

Febru
ar

M
ärz

April M
ai

Ju
ni

Ju
li

August

Septe
mber

Okto
ber

Nove
mber

Deze
mber

100

200

300

400

MoMHQ MoHQ

Nidda

Auch das Niddaeinzugsgebiet ist regelmäßig 
von winterlichen Frontensystemen mit ergie-
bigen Niederschlägen betroffen, aber auch 
hochsommerliche Starkniederschläge wie im 
August 1981 können zu flächenmäßigem Auf-
treten von Hochwasser führen. Am Niddaober-
lauf (Pegel Schotten) stellen die Ereignisse 
August 1981 und Juni 1984, nach den Winter-
ereignissen vom Januar 2021 und November 
1977, das dritt- und viertgrößte Hochwasser-
ereignis dar. Am Niddapegel Nieder-Florstadt 
ist nach dem Januarhochwasser 2021 das 
Augusthochwasser von 1981 das zweithöchste 
und am Pegel Ilbenstadt das höchste der zehn 

größten Hochwasser. Am Pegel Bad Vilbel 
wird es lediglich von dem Januarereignis 2003 
übertroffen. Ein zusammengesetztes Hochwas-
serabflussregime zeigt der Pegel Bad Vilbel an 
der Nidda (Abbildung 11) mit einem Winter-
maximum im Jahresgang des mittleren monat-
lichen Hochwassers, wobei der Unterschied 
zwischen mittlerem monatlichen Winter- und 
Sommerhochwasser zum Beispiel im Vergleich 
zur Dill deutlich geringer ausfällt. Insbesondere 
bei der Betrachtung der größten monatlichen 
Hochwasserereignisse werden hier auch die 
Sommerereignisse bedeutsam, die bei den 
maximalen Scheiteln an die Winterhochwasser-
ereignisse heranreichen können (August 1981).
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Abbildung 11: Hochwasserabflussregime der Nidda am Pegel Bad Vilbel in m³/s

Abbildung 12: Hochwasserabflussregime der Kinzig am Pegel Hanau in m³/s
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Die östlich an das Niddagebiet anschließende 
Kinzig zeigt für das Gesamtgebiet am Pegel Ha-
nau ebenfalls ein deutliches Winterregime. Die 
zehn größten Hochwasser sind ausnahmslos im 

Winter in den Monaten Dezember bis Februar 
aufgetreten (Abbildung 12). Im Kinzigoberlauf 
und den Nebengewässern sind allerdings auch 
Sommerereignisse unter den größten Hochwas-
serereignissen zu finden.
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Die Fulda verdeutlicht in Abhängigkeit der Ein-
zugsgebietsgröße die zwei unterschiedlichen 
Hochwasserabflussregime mit größten Hoch-
wasserscheiteln in kleinen Einzugsgebieten 
im Sommer beziehungsweise abwechselnden 
Anteilen an Sommer- und Winterhochwasser-
ereignissen in mittelgroßen Einzugsgebieten 
und dem Vorherrschen der Winterhochwas-
serereignisse in größeren Einzugsgebieten. 
Während beim Pegel Hettenhausen am Fulda

Eder

Die Eder zeigt am Pegel Schmittlotheim, ober-
halb der Edertalsperre liegend, die höchsten 
mittleren monatlichen Hochwasserabflüsse von 

oberlauf drei der vier größten Hochwasser im 
Hochsommer auftraten, sind am stromabwärts 
gelegenen Fuldapegel Kämmerzell fast aus-
schließlich Hochwasserereignisse aus den Mo-
naten Dezember bis Februar unter den zehn 
größten Hochwassern der letzten 70 Jahre zu 
finden.

Am Pegel Bad Hersfeld 1 werden die unter-
schiedlichen Einflüsse sommerlicher und win-
terlicher Hochwasserabflussregime deutlich 
(Abbildung 13).

Abbildung 13: Hochwasserabflussregime der Fulda am Pegel Bad Hersfeld 1 in m³/s
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November bis April. Die zehn größten Hochwas-
serereignisse traten im Zeitraum zwischen Ende 
Oktober und Anfang Februar auf. Unterhalb der 
Edertalsperre ist das Abflussregime maßgeblich 
durch die Talsperrensteuerung geprägt.
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Diemel

Für die Diemel ergibt sich am Pegel Helmars-
hausen ein Auftreten der größten mittleren 
monatlichen Hochwasserereignisse von De-
zember bis März sowie im Juli. Im Juli liegen 
auch die zwei größten aufgezeichneten Hoch-
wasserereignisse von 1965 und 1956, die fol-
genden acht größten Hochwasserereignisse 
liegen ausnahmslos im Winterhalbjahr. Für 

Weser

Das Hochwasserabflussregime des hessischen 
Weserabschnitts entsteht aus der Überlage-
rung der Abflüsse aus Werra und Fulda. Die 
größten mittleren monatlichen Hochwasser-
werte liegen im Zeitraum von Dezember bis 
März. Bei den jeweils zehn größten Hochwas-
serereignissen sind auch Ereignisse im Som-
merhalbjahr zu verzeichnen. 

Die Wasserführung der Weser wird durch die 
Talsperrensteuerung der Eder- und der Diemel

das Diemelgebiet kann aufgrund des Nie-
derschlagsgeschehens eine Zweiteilung mit 
außergewöhnlich starken sommerlichen kon-
vektiven Niederschlägen und korrespondie-
renden Hochwasserereignissen im östlichen 
Einzugsgebiet etwa ab der Erpe, Pegel Ehrin-
gen ausgemacht werden (Abbildung 14). Für 
die westlichen Gebiete dominieren hingegen 
durch winterliche Regengebiete verursachte 
Hochwasserereignisse.

Abbildung 14: Hochwasserabflussregime der Erpe am Pegel Ehringen in m³/s
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talsperre beeinflusst. Am hessischen Weserab-
schnitt am Pegel Hannoversch Münden traten 
drei der zehn größten Hochwasser jeweils im 
Sommerhalbjahr auf. Dabei wurde das höchste 
Hochwasser am Pegel Hannoversch Münden 
im Mai 1946 registriert, das zweithöchste trat 
im August 2013 auf. Am Pegel Bad Karlshafen 
traten ebenfalls drei der zehn höchsten Hoch-
wasser im Sommer auf. Das höchste war hier je-
doch ein Winterhochwasser vom Februar 1946, 
das zweithöchste trat im Mai 1943 auf, welches 
durch die Sprengung der Ederstaumauer im 
2.  Weltkrieg hervorgerufen wurde.
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4.	 Historische und extreme Hochwasserereignisse 

Pegelaufzeichnungen an hessischen Gewäs-
sern liegen überwiegend erst seit Mitte des 20. 
Jahrhunderts, vereinzelt beginnend seit An-
fang des 20. Jahrhunderts vor. Beim Vergleich 
der aus dem Pegelmessnetz registrierten 
Hochwasserereignisse mit historischen Hoch-
wassermarken oder historischen Chroniken 
von Hochwasserabläufen wird deutlich, dass in 
den vergangenen Jahrhunderten vor den aktu-
ellen Messwertaufzeichnungen größere Hoch-
wasserereignisse mit deutlich höheren Was-
serständen aufgetreten sind. Äußerst seltene, 
aber dann extreme meteorologische Konstel-
lationen führten zu Hochwasserereignissen, 
deren Ausmaß – auch verbunden mit nicht 
oder nur ansatzweise vorhandenen Hochwas-
serschutzmaßnahmen – dasjenige der Hoch-
wasserereignisse des letzten Jahrhunderts 
deutlich überschritt. 

Historische Hochwasserstände des Mains sind 
zum Beispiel am Eisernen Steg in Frankfurt ver-
merkt. (Abbildung 15). Die beiden höchsten 
Wasserstände seit Beginn des 20. Jahrhun-
derts im Januar 1920 und im Januar 1995 wer-
den durch sechs historische Winterereignisse 
mit Wasserständen von bis zu 7,57 Metern 
über dem Nullpunkt des Pegels, also um 1,44 
Meter übertroffen. Auch die folgenden zehn 
höchsten Ereignisse entstammen alle aus dem 
Winterhalbjahr. Das Sommerereignis von 1342 
(Magdalenenhochwasser) wird dagegen sogar 
mit etwa 8,80 Metern über dem Pegelnullpunkt 
eingeordnet und übertraf als höchstes bekann-
tes Ereignis die Höchstwasserstände des letz-
ten Jahrhunderts um circirca 2,5 Metern. Ein 
ähnliches Bild ergibt die Auswertung der auf 
einer Tafel am Limburger Schlossberg einge-
tragenen Hochwasserstände der Lahn. 

Abbildung 15: Historische Wasserstände in Frankfurt am Main über Pegelnullpunkt (PNP)
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Hinweise auf Hochfluten der Fulda in der Ver-
gangenheit sind im Wesentlichen aus Aufzeich-
nungen im Bereich der Stadt Kassel zu entneh-
men. Im Juli 1342 war die höchste Überflutung 
im Mittelalter. Sie reichte in Kassel bis an den 
Altar der Unterneustädter Kirche. Am 15. Ja-
nuar 1643 folgte die „höchste Überflutung seit 
1342“, der Wasserstand war etwa gleich. Am 
18. Januar 1841 kam es zu einem Hochwasser, 
das zwar nicht ganz die Abflüsse der Ereignisse 
von 1342 und 1643 erreichte, aber hinsichtlich 
des verursachten Schadens bis heute wohl das 
bedeutendste und verheerendste war. 

Das Hochwasser zum Jahreswechsel 1925/26 
war das erste nach dem Bau der Edertalsperre. 

Abbildung 16: Historische Hochwasserereignisse an der Fulda am Pegel Guntershausen

Die Talsperre lief in der Silvesternacht mit einer 
Wassermenge von 490 m³/s über und bewirkte 
im Unterlauf erhebliche Schäden. In Kassel be-
trug der Abfluss 1.336 m³/s; ohne die Wirkung 
der Edertalsperre wären circa 1.540 m³/s abge-
flossen. Im 2. Weltkrieg war die Edertalsperre 
ein Angriffsziel der Alliierten. Am 17. Mai 1943 
wurde sie von Spezialbomben getroffen. Bis 
zum Morgen flossen rund 160 Millionen m³ 
aus der vollen Talsperre. Der Abfluss betrug 
im Edertal 8.500 m³/s, in Kassel lag er noch bei 
2.800 m³/s. Abbildung 16 zeigt die extremen 
Hochwasserereignisse am Pegel Guntershau-
sen/Fulda. Deutlich sind die Auswirkungen des 
Abflusses aus der Edertalsperre infolge des 
Sprengung der Talsperre im Mai 1943 zu sehen.
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Aus historischen Chroniken lassen sich Hin-
weise auf Hochwasserereignisse extremen 
Ausmaßes, die auch in Hessen auftraten, ent-
nehmen (Schmidt, 2000). Herausragend ist das 
Sommerereignis von 1342, für das es Hinweise 
aus dem Rheingebiet, dem Maingebiet, dem 
Neckargebiet, dem Lahngebiet und für Fulda 
(Kassel) und Werra (Meiningen) gibt. 

Das Winterereignis von 1374 wurde am Rhein, 
am Main und an der Lahn mit gewaltigen Über-
flutungen beschrieben. Ein weiteres verheeren-
des Hochwasser trat nach dem strengen Winter 

1595 als Schneeschmelzhochwasser an Rhein, 
Main und Neckar auf. Im extrem kalten Winter 
1740 führten riesige Eismassen mit Eisversatz 
und Aufstau zu großem Hochwasser an Rhein 
und Main (Frankfurt); Ähnliches wiederholte 
sich 1784. Zwei dicht aufeinander folgende 
Hochwasserereignisse, die nach Deichbrüchen 
auch am hessischen Rheinabschnitt, unter an-
derem im Hessischen Ried und am Main zu 
weitreichenden Überschwemmungen führten, 
traten Ende November 1882 und zum Jahres-
wechsel 1882/83 auf. 

Abbildung 17: Hochwasser in Kassel / Unterneustadt 1926
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5. 	 Klimaänderung und Auswirkungen auf die 			 
	 Hochwasserverhältnisse

Kooperation KLIWA

Im Rahmen der Kooperation „Klimaverände-
rung und Konsequenzen für die Wasserwirt-
schaft“ (KLIWA) zwischen den Ländern Ba-
den-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, 
Saarland, Hessen und dem Deutschen Wet-
terdienst sowie der Bundesanstalt für Ge-
wässerkunde werden die Auswirkungen des 
Klimawandels auf die Gewässer untersucht 
und Konsequenzen aufgezeigt. Zuletzt wurde 
hierzu 2021 auf Basis eines gemeinsamen Mul-
timodell-Ensembles der Einfluss des Klimawan-
dels auf das zukünftige Abflussgeschehen der 
Gewässer innerhalb des KLIWA-Gebietes un-
tersucht. Die so ermittelten Veränderungen be-
ziehen sich auf die Abweichungen der „nahen 
Zukunft“ (2021-2050), der „mittleren Zukunft“ 
(2041-2070) und der „fernen Zukunft“ (2071-
2100) gegenüber der Referenzperiode 1971-
2000. Die verwendeten Abflussprojektionen 
sind dabei mit Unsicherheiten behaftet. Daher 
weisen insbesondere Angaben über die mög-
liche Entwicklung von Extremwerten des Nie-
derschlags erhebliche Bandbreiten auf. Davon 
betroffen ist auch das Hochwassergeschehen.

Die Klimaprojektionen lassen den Schluss zu, 
dass in Hessen auf lange Sicht von signifikan-
ten Veränderungen im Niederschlags- und Ver-
dunstungsregime auszugehen ist. Diese lang-
fristigen Veränderungen werden einen Einfluss 
auf das Hochwassergeschehen haben und die 
Arten der Hochwasserentstehungen zukünf-
tig stärker verwischen. Nach den Ergebnissen 
zur Untersuchung von regionalen Auswirkun-
gen der globalen Klimaänderungen ist für 
Hessen in den kommenden Jahrzehnten ins-
besondere mit dem Auftreten von wärmeren 
und niederschlagsreicheren Wintermonaten 
sowie wärmeren und niederschlagsärmeren 
Sommermonaten zu rechnen. Für einige Re-
gionen Hessens wird hierdurch eine Häufung 
von Hochwasserereignissen erwartet. Trotz der 
bestehenden Unsicherheiten über das Aus-
maß der Auswirkungen des Klimawandels, gibt 
es viele Maßnahmen und Handlungsoptionen, 
die unabhängig vom Ausmaß des Klimawan-
dels vorteilhaft sind und einer generellen Ver

besserung des Hochwasserschutzes dienen. 
Diese Maßnahmen sind umfassend im Hessi-
schen Hochwasserschutzkonzept (Kapitel IV) 
beschrieben. Maßnahmen, die sich auf eine 
Klimaanpassung im Hochwasserschutz in Hes-
sen beziehen, werden in Kapitel V erläutert. 
Hervorzuheben ist hier zusätzlich die im Rah-
men des Integrierten Klimaschutzplans 2025 
durchgeführte Untersuchung „Festlegung von 
Klimaänderungsfaktoren für Hochwasserver-
schärfungen und Berücksichtigung bei der 
Konzeption technischer Hochwasserschutz-
maßnahmen (IKSP SW-11)“. Hier wurden Kli-
maänderungsfaktoren für Hochwasserabflüsse 
verschiedener Jährlichkeiten in Hessen unter-
sucht und ein Vorgehen zur Ausweisung von 
Klimaänderungsfaktoren beschrieben (Wrede 
& Brahmer 2021).

Hessisches Einzugsgebiet des Rheins

Die Abflussprojektionen zeigen, dass der mitt-
lere jährliche Hochwasserabfluss (MHQ) in der 
nahen Zukunft in den Einzugsgebieten im hes-
sischen Rheingebiet, trotz teils großer Band-
breiten, im Jahresdurchschnitt zunehmen wird. 
Mit der stärksten Zunahme der Abflüsse ist im 
hessischen Ried sowie im Taunus zu rechnen. 
Für die mittlere und ferne Zukunft werden noch 
deutlich weiter steigende Abflüsse prognosti-
ziert, wobei im Lahngebiet von den geringsten 
Zunahmen auszugehen ist. In der fernen Zu-
kunft könnte es im hydrologischen Sommer-
halbjahr zu einer deutlich stärkeren Zunahme 
der relativen Hochwasserabflüsse gegenüber 
dem Winterhalbjahr kommen.

Des Weiteren liegen im Rheineinzugsgebiet 
umfangreiche Kenntnisse zu den bereits im 20. 
Jahrhundert beobachteten Auswirkungen der 
Klimaänderung auf das Abflussgeschehen im 
Rhein vor. In den letzten Jahren sind auf der 
Basis von Klimaprojektionen Pegel bezogene 
Simulationen für die Entwicklung des Wasser-
haushalts in verschiedenen Untersuchungen 
erstellt worden (u.a. IKSR 2015, KLIWA 2018, 
Nilson et al. 2020). Zusammenfassend kann 
festgestellt werden, dass im hydrologischen 
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Winterhalbjahr mit einer Zunahme der Nie-
derschläge, einer Zunahme der Abflüsse und 
Hochwasser mit hoher Eintrittswahrscheinlich-
keit sowie einer frühzeitigen Schmelze von 
Schnee, Eis und Permafrost mit einer Verschie-
bung der Schneefallgrenze zu rechnen ist. Im 
hydrologischen Sommerhalbjahr zeigen die 
Abflussprojektionen dagegen eine Abnahme 
der Niederschläge und eine Abnahme der Ab-
flüsse an vielen Pegeln. Einige Veränderungen 
sind bei Betrachtung der nahen Zukunft noch 
gemäßigt, nehmen aber in der zweiten Hälfte 
des Jahrhunderts deutlich zu. 

Hessisches Einzugsgebiet der Weser

Für die nahe Zukunft gehen die Abflussprojek-
tionen im hessischen Wesereinzugsgebiet, vor 
dem Hintergrund größerer Bandbreiten, von 
einem Anstieg des MHQ im Gesamtjahr aus. 
Die Zunahmen sind vor allem im Norden des 
Einzugsgebiets zu erwarten. In der mittleren 
und fernen Zukunft zeigen die Projektionen 

noch weiter steigende Abflüsse. Im hydrologi-
schen Winterhalbjahr könnten die Zunahmen 
etwas geringer ausfallen, dort ist in der nahen 
Zukunft nur von einer unwesentlichen Zunahme 
auszugehen, die bis zur fernen Zukunft anstei-
gen könnte. Regional werden die Zunahmen 
im Einzugsgebiet der Eder im Westen und der 
Werra im Osten voraussichtlich am geringsten 
ausfallen. Im Sommerhalbjahr ist dabei von 
deutlich stärkeren Abflusszunahmen auszuge-
hen, allerdings werden in der fernen Zukunft für 
den Oberlauf der Eder eher Abflussabnahmen 
berechnet.

Vor dem Hintergrund des Klimawandels ist aus 
physikalischen Gründen eine Zunahme von 
Starkregenereignissen und damit eine Verschär-
fung der daraus resultierenden Risiken auch hin-
sichtlich lokaler Sturzfluten anzunehmen. Die Pro-
jektionen von seltenen Extremereignissen sind 
allerdings mit starken Unsicherheiten behaftet 
und daher für quantitative Aussagen zurzeit noch 
nicht hinreichend belastbar. 
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Im Vordergrund des Hessischen Hochwas-
serschutzkonzeptes steht die Minderung des 
Hochwasserrisikos. Darunter ist die Kombina-
tion der Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines 
Hochwasserereignisses mit den hochwasser-
bedingten nachteiligen Folgen zu verstehen. 
Dabei gilt der Grundsatz, soviel Hochwasser-
vorsorge und naturnaher Hochwasserschutz 
wie möglich und so viel technischer Hochwas-
serschutz wie nötig zu betreiben.

Um die Entstehung von Hochwasser zu vermin-
dern, soll durch adäquate Flächennutzungen 
möglichst viel des Niederschlags in der Fläche 
zurückgehalten werden und die bauliche Nut-
zung dem Gefährdungsgrad je nach Lage an-
gepasst werden.

Bei dieser zielgerichteten Einflussnahme auf 
die Gesamtfläche der Einzugsgebiete der 
Fließgewässer als Beitrag zur Verbesserung 
des Hochwasserschutzes – mit dem Anspruch 
einer konsequenten flächendeckenden Reali-
sierung – spricht man von Hochwasserflächen-
management.

1.1 	 Natürliche Wasserrückhaltung 

Wirksamer Hochwasserschutz muss in der Flä-
che ansetzen. Die Wasserrückhaltung im ge-
samten Einzugsgebiet, in den Auen und in den 
Gewässern, aber auch die Reduzierung der Flä-
chenabflüsse durch möglichst aufnahmefähige 
Böden selbst, bringt entscheidende Vorteile:

Der zukunftsweisende Hochwasserschutz in 
Hessen baut dabei auf drei Säulen auf:

	Hochwasserflächenmanagement

	Technischer Hochwasserschutz

	Hochwasservorsorge

1. 	 Hochwasserflächenmanagement 

	Das Hochwasser fließt gleichmäßiger ab. 
Gefährliche Hochwasserspitzen werden 
gedämpft. Kritische Wasserstände treten 
seltener auf.

	Durch die Vernetzung von Fluss und Aue 
wird das Gewässerökosystem aufgewertet. 
Die biologische Vielfalt nimmt zu.

	Durch die in den überstauten Bereichen 
mögliche Versickerung wird die Grundwas-
serneubildung gefördert.

Gewässerentwicklung

Der Ausbau der Gewässer in der Vergangen-
heit führte häufig zu schnelleren Abflüssen. Die 
Einengung verzweigter Fluss- und Bachläufe 
durch Deiche und Hochwasserschutzmauern, 
deren Begradigung und die damit verbundene 
Verkürzung der Gewässerläufe bewirkten oft 
die Konzentration des Abflusses, die Erhöhung 
der Fließgeschwindigkeit und die Abtrennung 
der natürlichen Überschwemmungsgebiete.

Ein wichtiger Beitrag zur Minderung der Hoch-
wassergefahr ist deshalb auch die Renatu-
rierung, das heißt die Rückführung von aus-
gebauten Gewässern in einen naturnäheren 
Zustand. Für die Wirkung des natürlichen oder 
naturnahen Zustandes auf den Hochwasser-
abfluss spielt die Gewässerstruktur eine he-
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Abbildung 19: Renaturierter Gewässerabschnitt mit unverbauten Ufern, verzweigter Struktur und ausreichend 
Flächen zur Eigenentwicklung

rausragende Rolle. Hierbei entwickelt sich der 
Gewässerlauf im Wechselspiel von Hochwas-
serabfluss, Sedimenttransport und biogenen 
Bettbildungsfaktoren (z. B. Totholz).

Allein bei Berücksichtigung der Wechselwir-
kung von Strömung und Gewässersediment 
ergibt sich in Abhängigkeit der naturräumli-
chen Gegebenheiten eine Vielzahl verschiede-
ner Fließgewässerformen, die beispielsweise 
von steilen Absturz-Becken-Sequenzen über 
verzweigte bis hin zu klassischen gewunde-
nen und mäandrierenden Gewässerstrecken 
reichen. Diese vielfältigen Formen der Gewäs-
serentwicklung tragen dazu bei, das Abfluss-
regime eines Einzugsgebietes in ein wieder 
naturnäheres Abflussverhalten rückzuführen.

Die Rückführung ausgebauter Gewässer in ei-
nen naturnahen Zustand hat positiven Einfluss 
auf das Abflussverhalten der Gewässer und da-
mit auf das Auftreten von Schadenshochwas-
serereignissen.

Abflussdämpfende Renaturierungsmaßnah-
men zur Strukturverbesserung der Gewässer 
können beispielsweise sein

	Verlängerung der Fließstrecke des Gewäs-
sers,

	Uferabflachung für Auenanbindung,

	Bettverbreiterung durch Eigenentwicklung 
des Gewässers,

	Sohlanhebung,

	Entfernung von Uferverbau und Einbau von 
Totholz und Steinen als Strömungslenker,

	Förderung von natürlicher Vegetation im 
Gewässerumfeld sowie

	Reaktivierung von Altarmen.
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Um eine naturnahe Gewässerentwicklung zu 
erreichen, muss den Gewässern wieder aus-
reichend Raum zur Verfügung gestellt werden. 
Idealerweise werden Renaturierungsmaßnah-
men am Gewässer daher mit Maßnahmen zur 
Flächenbereitstellung und zur Entwicklung von 
Auen kombiniert.

Auen wirken als natürliche Retentionsräume für 
Hochwasser, die große Mengen an Wasser auf-
nehmen und zurückhalten und sich zudem po-
sitiv auf den Stoffhaushalt auswirken. Wenn die 
Wassermassen naturnahe Auenlandschaften 
(z. B. Auwälder, Grünlandflächen) großflächig 
überfluten, verlangsamt sich der Hochwasser-
abfluss, Abflussspitzen werden gedämpft und 
Hochwasserwellen zeitlich entzerrt. Dadurch 
werden flussabwärts liegende besiedelte Be-
reiche entlastet.

Maßnahmen zur Flächenbereitstellung an Ge-
wässern und in der Aue, die mit Renaturie-
rungsmaßnahmen am Gewässer funktionell 
und planerisch eng verknüpft sein sollten, sind 
beispielsweise

	Anlage von Gewässerrandstreifen,

	Bereitstellung und Sicherung von Über-
schwemmungsräumen,

	Rückbau von versiegelten Flächen,

	Einhaltung von Bauverboten in Über-
schwemmungsgebieten,

	Reaktivierung der Auen (ggf. durch Nut-
zungsänderung) sowie

	Rückverlegung von Deichen und Dämmen.

Gewässerunterhaltung

Die Gewässerunterhaltung umfasst die Pflege 
und Entwicklung der Gewässer und muss sich 
an den Zielen des hessischen Bewirtschaftungs-
plans und am hessischen Maßnahmenpro-
gramm ausrichten (HMUKLV 2021a, HMUKLV 
2021b). Sie darf die Erreichung dieser Ziele 
nicht gefährden. Vielmehr ist durch geeignete 
Unterhaltungsmaßnahmen dafür Sorge zu tra-
gen, dass die natürlichen Gewässer, die sich 

nicht in einem natürlichen oder naturnahen 
Zustand befinden, wieder in einen naturnahen 
Zustand zurückgeführt werden.

Die Pflicht zur Unterhaltung obliegt in 
Hessen bei den Gewässern erster Ord-
nung, zu denen ausschließlich die Rhein-
altarme zählen, dem Land.

Bei natürlichen fließenden Gewässern 
zweiter und dritter Ordnung liegt die 
Pflicht zur Unterhaltung bei den Anlieger-
kommunen oder den von ihnen gebilde-
ten Verbänden.

Bei Gewässern, die der Entwässerung 
der Grundstücke nur eines Eigentümers 
dienen, sowie stehenden und künstlichen 
fließenden Gewässern hat der jeweilige 
Eigentümer des Grundstückes oder Ge-
wässers die Unterhaltungspflicht. 

Durch Gewässernachbarschaften wer-
den Erkenntnisse vermittelt und ein ent-
sprechendes Problembewusstsein ge-
schaffen.

Bewirtschaftungsziel für die Unterhaltung 
oberirdischer Gewässer ist die Erreichung 
eines guten ökologischen Zustandes be-
ziehungsweise Potentials.

Eine Gewässerunterhaltung, die sich an die-
sem Ziel orientiert, berücksichtigt die folgen-
den Grundsätze:

	Naturnahe Gewässer und ihre Auen wer-
den geschützt. Erforderliche Pflegemaß-
nahmen werden naturschonend durchge-
führt.

	Die Entwicklung naturnaher Gewässer und 
Auen wird durch zielgerichtete Unterhal-
tungsmaßnahmen gefördert. Wo immer 
möglich werden an den Gewässern in aus-
reichendem Maß unbewirtschaftete und un-
verbaute Uferrandstreifen zur ungestörten 
Entfaltung der Eigendynamik und Rückhal-
tung diffuser Einträge entwickelt. 
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Abbildung 20: Beispielmaßnahme für eine naturnahe Gewässerentwicklung im Rahmen der Gewässerunter-
haltung

Hochwasserschutz unterstützende Maßnah-
men in der Landwirtschaft 

Die Landwirtschaft kann über die Art und Aus-
gestaltung der Bodennutzung einen Beitrag 
zum Hochwasserschutz leisten. Bodenbearbei-
tung, Fruchtfolgen, wasserretentionsfördernde 
Strukturen oder die Dichtlagerung von Böden 
beeinflussen die Abflussbildung. Mit einer 
bodenschonenden und standortgerechten 
Landbewirtschaftung können Verdichtung, Hu-
musverlust, Bodenerosion begegnet und die 
Wasseraufnahme- und Wasserspeicherfähig-
keit der vorhandenen Böden optimiert werden. 
Dies ist besonders wichtig in Tallagen und auf 
erosionsgefährdeten Hanglagen.

Hochwasserrückhaltende Maßnahmen in der 
Forstwirtschaft 

Von Bedeutung auf den Hochwasserabfluss 
sind der Anteil des Waldes im Gesamtein-
zugsgebiet und die hydrologische Qualität 
des Waldbodens. Hochwasserschutz beginnt 
mit der Rückhaltung beziehungsweise Abfluss

verzögerung im Gebiet der Entstehung des 
Hochwassers. In den niederschlagsreichen Ge-
birgs- und Mittelgebirgslagen kommt daher 
der Aufforstung neuer und standortgerech-
ter Wälder hohe Priorität zu. Der Waldboden 
kann auch bei starken Niederschlägen eine 
beträchtliche Niederschlagsmenge speichern 
und verzögert wieder abgeben.

Abweichende Beurteilungen der vorteilhaf-
ten Wirkungen der Aufforstungen auf das 
Hochwassergeschehen können sich in den 
abflusswirksamen Bereichen der Gewässer – 
insbesondere bei Deichen und anderen Hoch-
wasserschutzanlagen – ergeben.

Der Wald kann aber nur begrenzt zum Hoch-
wasserschutz beitragen. Übersteigt die Intensi-
tät der Niederschläge die Infiltrationsrate des 
Waldbodens oder ist seine Speicherfähigkeit 
wegen ausgiebiger Niederschläge oder in-
folge der Schneeschmelze erschöpft, ist die 
abflussreduzierende Wirkung nur noch gering 
oder nicht mehr vorhanden. Daraus können als 
wesentlicher Beitrag der Forstwirtschaft zum 
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Abbildung 21: Überschwemmungsgebiet der Lahn im Regierungsbezirk Gießen

vorbeugenden Hochwasserschutz folgende 
Maßnahmen abgeleitet werden:

	Wald erhalten und vermehren.

	Abflussverschärfende Maßnahmen unter-
lassen.

	Erhaltende und verbessernde Maßnah-
men zur Erhöhung der Wasserrückhaltung 
durchführen (z. B. Rück- bzw. Umbau von 
Entwässerungseinrichtungen).

1.2 	 Sicherung und Festsetzung 
	 von Überschwemmungs-
	 gebieten  

Um dem Verlust von Retentionsräumen entge-
genzuwirken, werden die Überschwemmungs-
gebiete festgestellt und durch Rechtsverord-
nung festgesetzt. 

Die durch die rechtliche Festsetzung verbun-
denen Einschränkungen sorgen nicht nur für 

die Vermeidung einer Hochwasserverschär-
fung, sondern dienen auch der Minderung der 
durch Hochwasser ausgelösten Gefahren und 
Schäden. 

Die Ermittlung der Überschwemmungsgebiete 
erfolgt auf der Grundlage eines 100-jährlichen 
Hochwasserereignisses. Die Überschwem-
mungsgebiete werden dann in Karten darge-
stellt und unter Anhörung der Öffentlichkeit 
– und ggf. daraus erfolgenden Anpassungen - 
per Rechtsverordnung festgesetzt. Die Festset-
zungen werden laufend an neue Erkenntnisse 
angepasst.

Die Erarbeitung der Karten der Überschwem-
mungsgebiete erfolgte parallel zur Ermittlung 
der potentiellen Retentionsräume im Rahmen 
des Projektes „Niederschlagsgebietsweise Er-
fassung der natürlichen Retentionsräume in 
Hessen“ (Retentionskataster Hessen – Projekt 
RKH). 

In Hessen wurden an insgesamt circa 4.800 km 
Gewässerstrecke die Überschwemmungsge-
biete per Rechtsverordnung festgesetzt. Dabei 
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handelt es sich um Gebiete, die einem Gebiet 
mit signifikantem Hochwasserrisiko zugeord-
net wurden oder die zur Hochwasserentlastung 
und Rückhaltung beansprucht werden. In den 
so dargestellten Überschwemmungsgebieten 
gelten einige Nutzungsbeschränkungen; ins-
besondere sind die Ausweisung neuer Bauge-
biete in Bauleitplänen und die Errichtung und 
Erweiterung von baulichen Anlagen und die 
Lagerung von Hochwasserabfluss behindern-
den Gegenständen verboten. In Ausnahme-
fällen können die Wasserbehörden nach Maß-
gabe von Bedingungen Abweichungen von 
diesen Verboten zulassen.

Für die Öffentlichkeit besteht die Möglichkeit zur 
Ansicht der Überschwemmungsgebiete über 
das Geoportal Hessen (geoportal.hessen.de). 

Abbildung 22: Überschwemmungsgebiete (schematisch)

2.	 Technischer Hochwasserschutz

Risikogebiete außerhalb von Überschwem-
mungsgebieten

Von den Überschwemmungsgebieten im Sinne 
des WHG und HWG sind die Risikogebiete au-
ßerhalb von Überschwemmungsgebieten zu 
unterscheiden. Diese Gebiete sind lediglich in 
den Gefahrenkarten der Hochwasserrisikoma-
nagementpläne dargestellt und erfassen dort 
die Gebiete des sogenannten „Extremhoch-
wassers“. In diesen Gebieten sind nach §§ 78b 
und 78c WHG Vorkehrungen zu treffen und so-
weit erforderlich, bautechnische Maßnahmen 
zu ergreifen, um den Eintrag von wassergefähr-
denden Stoffen bei Überschwemmungen ent-
sprechend den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik zu verringern.

Die Hochwassergefahrenkarten können über 
den Hochwasserrisikomanagementviewer des 
Landes Hessen (hwrm.hessen.de) abgerufen 
werden.

Unter diesem Begriff versteht man das Errich-
ten, Betreiben und Unterhalten von Anlagen, 
die eine Ausbreitung des Hochwassers verhin-
dern oder die Hochwasserscheitelabflüsse ver-
mindern und so gefährdete Bereiche schützen. 
Dazu zählen unter anderem Hochwasserrück-
haltebecken, Talsperren, Polder, Deiche und 
Dämme, Schutzmauern und Gewässeraus-
bauten. 

2.1	 Hochwasserrückhaltebecken	
	 und Talsperren mit 			
	 Hochwasserrückhalt 

Der Hochwasserschutz durch Talsperren und 
Hochwasserrückhaltebecken ist eine außeror-
dentlich wirksame Maßnahme. Durch Speiche-
rung des Hochwassers und der verzögerten, 
reduzierten Abgabe erstreckt sich die Wirkung 
auch weit in den Unterlauf. 
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Abbildung 23: Hochwasserrückhaltebecken Ehringen/Erpe

Da diese Anlagen auf ein bestimmtes Ab-
flussereignis, in der Regel ein HQ100, dimen-
sioniert werden, verbleibt jedoch ein Restrisiko 
bei Überschreiten dieser Abflüsse. 

Maßnahmenträger dieser Hochwasserschutz-
anlagen sind in der Regel die Kommunen und 
Wasserverbände. Die Eder- und Diemeltal-
sperre werden durch die Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsverwaltung des Bundes betrieben. 

Anlagen mit mehr als 100.000 m³ Speicher-
raum und mehr als fünf Meter Stauhöhe sowie 
Stauanlagen, bei denen im Fall einer Störung 
erhebliche Gefahren für die öffentliche Sicher-
heit zu befürchten sind, unterliegen der Auf-
sicht der oberen Wasserbehörde (Talsperren-
aufsicht). 
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Name Gewässer Baujahr Einzugs-
gebiet Stauinhalt

      in km² gesamt 
Mio. m³

HW-Schutz 
Mio. m³

Großer Woog Darmbach (Landgraben) 1820 6,0 0,171 0,077

Edertalsperre Eder 1914 1443,0 199,300 74,000

Diemeltalsperre Diemel 1924 104,0 19,900 5,000

Driedorfer Talsperre Rehbach 1927 17,5 1,020 0,040

Krombachtalsperre Rehbach 1951 12,2 4,200 0,090

HRB Kirchhain Ohm 1957 889,0 15,600 15,600

HRB Fürth-Ellenbach Schlierbach 1964 18,2 0,225 0,181

HRB Fürth-Krumbach Weschnitz 1964 8,0 0,157 0,157

HRB Fürth-Lörzenbach Lörzenbach 1964 14,1 0,168 0,168

HRB Jugenheim Balkhäuser Bach 
(Fanggraben) 1964 4,9 0,058 0,054

HRB Mörlenbach Mörlenbach 1964 14,8 0,162 0,162

HRB Rimbach Rimbach 1964 5,4 0,065 0,053

HRB Lorsch 
(Weschnitzpolder)

Alte Weschnitz (Weschnitz)
1964 238,6 3,600 3,6

HRB Heppenheim Schwarzer Graben 1965 6,7 0,176 0,146

HRB Ulfa Ulfa 1965 19,7 1,100 1,100

Ulmbachtalsperre Ulmbach 1966 28,8 0,721 0,712

HRB Heidelbach Schwalm 1967 161,7 5,600 5,600

HRB Wohra Wohra 1967 125,7 1,590 1,590

HRB Bickenbach Teichbach 1968 30,2 0,098 0,069

HRB Hähnerwiesen Winkelbach (Lauter) 1969 29,7 0,110 0,110

Niddatalsperre Nidda 1970 34,6 6,810 2,5 u. 3,6 1)

HRB Treysa-Ziegenhain Schwalm 1972 548,0 8,000 8,000

HRB Kranichstein 3 
(Brentanosee)

Mühlbach (Ruthsenbach)
1972 3,6 0,063 0,043

HRB Düdelsheim Seemenbach 1974 135,0 5,106 5,106

HRB Aumühle Mühlbach 1974 28,0 0,867 0,867

HRB Seewiese Mühlbach (Ruthsenbach) 1975 22,9 0,064 0,054

HRB Eschollbrücken Schwarzbach (Sandbach) 1976 83,2 0,233 0,233

HRB Reichenbach Winkelbach (Lauter) 1976 9,2 0,104 0,104

HRB Teichmühle Kälberbach 1977 6,8 0,273 0,273

Ibra-See Ibra 1979 17,1 0,500 0,144

Antrifttalsperre Antreff 1981 61,7 3,160 1,6 u. 2,1 1)

Twistetalsperre Twiste 1981 125,0 8,950 4,4 u. 5,6 1)
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Name Gewässer Baujahr Einzugs-
gebiet Stauinhalt

      in km² gesamt 
Mio. m³

HW-Schutz 
Mio. m³

HRB Lich Wetter 1982 121,0 3,200 3,200

Kinzigtalsperre Kinzig 1982 236,0 6,800 4,5 u. 5,77 1)

Marbachtalsperre Marbach 1982 56,3 2,540 1,830

Haunetalsperre Marbach Haune 1989 149,4 3,200 2,900

Aartalsperre Aar 1991 60,5 3,140 1,810

HRB Breidenstein Perf 1993 112,5 2,635 2,035

HRB Ober-Ramstadt Modau 1993 38,3 0,390 0,342

HRB Triesch Landwehr (Landgraben) 1994 39,0 0,173 0,173

Polder Schefferfeld Bauna 2000 12,8 0,234 0,234

RetRaum Groß-Zimmern Hirschbach 2000 180,0 0,250 0,250

HRB Allendorf Kleebach 2001 160,7 0,288 0,288

HRB Hombressen Lempe 2002 16,8 0,140 0,140

HRB Hammerlochbrücke Lumda 2002 28,5 0,090 0,090

HRB Groß-Bieberau Gersprenz 2004 120,0 0,500 0,500

HRB Dornholzhausen Kleebach 2005 42,6 0,138 0,138

HRB Idstein-Wolfsbach Wolfsbach 2005 7,3 0,065 0,035

HRB Langgöns-Niederkleen Kleebach 2005 35,2 0,069 0,069

HRB Hochelheim-Hörnsheim Schwingbach 2005 20,5 0,078 0,078

HRB Rabenau-Odenhausen Lumda 2006 40,5 0,163 0,149

HRB Bad König Zell Mümling 2008 135,0 0,206 0,206

HRB Ehringen Erpe 2008 122,0 1,430 1,430

HRB Fürth-Steinbach Steinbach 2009 4,0 0,062 0,043

HRB Idstein-Wörsbach Wörsbach 2009 5,3 0,110 0,057

HRB Katzenmühle Bauna 2009 7,1 0,073 0,073

HRB Reichelsheim-
Bockenrod

Gersprenz
2010 48,0 0,100 0,100

HRB Eichelsdorf Eichelbach 2011 36,4 0,389 0,389

HRB Gladenbach-
Weidenhausen

Salzböde
2013 25,8 0,185 0,300

HRB Lohra-Damm Salzböde 2013 76,4 0,154 0,376

HRB Rimbach II Weschnitz 2015 35,0 0,110 0,100

HRB Baunatal-
Hunsrückstraße

Bauna
2017 41,0 0,100 0,100

RetRaum Herrensee Fischbach 2017 10,4 0,220 0,220

1) Sommer / Winter          
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Abbildung 25: Begehung im Rahmen einer Sicherheitsüberprüfung an der Kinzigtalsperre

Um die Effektivität der mit Regelorganen aus-
gerüsteten Hochwasserschutzanlagen zu er-
höhen, werden zunehmend Niederschlag-Ab-
flussmodelle eingesetzt. Mit diesen Modellen, 
der aktuellen Erfassung der Niederschläge und 
entsprechenden Prognosen des Deutschen 
Wetterdienstes kann mit einer angepassten 
Steuerung reagiert und der Hochwasserrück-
halteraum verbessert genutzt werden.

Hochwasserrückhaltebecken und Talsperren 
müssen jederzeit einsatzbereit und sicher sein. 
Dies bedeutet eine ständige, aufwändige Un-
terhaltung, Pflege und Überwachung. 

Ein wesentlicher Teil der Überwachung sind 
die jährlichen Sicherheitsberichte, die sich 
aus dem Bericht des Betreibers, der Stellung-
nahme des HLNUG bezüglich der bodenme-
chanischen und hydrogeologischen Aspekte, 
der örtlichen Begehung, Überprüfung und der 
zusammenfassenden Beurteilung der Talsper-
renaufsicht zusammensetzt. 

Ein weiterer Aspekt für die Sicherheit der An-
lagen ist der Betrieb durch qualifiziertes Per-
sonal. 

2.2	 Örtliche Hochwasserschutz-	
	 anlagen

Deiche, Schutzmauern und Gewässerausbau-
ten schützen einzelne Objekte oder auch ganze 
Siedlungsgebiete vor Hochwasser. Sie sind 
trotz der Eingriffe sowohl in Natur und Land-
schaft als auch in die städtebauliche Struktur 
für den Hochwasserschutz und die Schadens-
minimierung erforderlich. Jedoch bieten sie 
nur Schutz bis zum Bemessungshochwasser, 
also dem Hochwasser, das der Gestaltung der 
Hochwasserschutzanlage zu Grunde gelegt 
wurde. Für die Sicherheit kommt der regelmä-
ßigen Überprüfung und Unterhaltung dieser 
Anlagen große Bedeutung zu. 

Zudem beinhalten Deiche – wie alle techni-
schen Einrichtungen – ein Versagensrisiko, 
so dass die geschützten Bereiche als „über-
schwemmungsgefährdetes Gebiet“ zu be-
trachten sind.

Neben den vom Land Hessen unterhaltenen 
Rhein- und Maindeichen bestehen auch an 
Gewässern zweiter Ordnung Deiche, die Sied-
lungsgebiete und landwirtschaftliche Nutzflä-
chen vor Hochwasser schützen sollen. 

IV.   Hessisches Hochwasserschutzkonzept



41

Abbildung 26: Hochwasserlenkungsmaßnahmen 
am Rambach in Wiesbaden-Sonnenberg

Abbildung 27: Deichunterhaltung (Deichmahd)

Insbesondere im Einzugsgebiet der oberen 
und mittleren Lahn wurden im 19. und 20. 
Jahrhundert umfangreiche Eindeichungsmaß-
nahmen durchgeführt. Viele Siedlungs- und 
Gewerbegebiete verdanken ihre Existenz der 
Eindeichung des jeweiligen Flussabschnittes.

Die Unterhaltung der Deiche ist eine öffent-
lich-rechtliche Verpflichtung. Sie obliegt dem 
jeweiligen Eigentümer. Im Staatsanzeiger für 
das Land Hessen ist die Liste der jeweiligen 
Deiche und der Unterhaltungspflichtigen ver-
öffentlicht. 

2.3	 Unterhaltung und Sanierung 	
	 der landeseigenen Deiche

Das Land Hessen ist Eigentümer von circa 90 
Prozent der Winterdeiche an Rhein und Main 
und seit 1973 auch verantwortlich für deren 
Unterhaltung. Ziel der Unterhaltung ist der 
Funktionserhalt der Deiche als Schutzbauwerk 
sowie der im Deich befindlichen Bauwerke. 
Soweit möglich wird die Vegetationsdecke 
der Deiche an Rhein und Main auch so unter-
halten, dass die Ziele von Naturschutz und 
Landschaftspflege damit umgesetzt werden. 
Die Winterdeiche sowie Teile der Flügeldeiche 
werden durch das Regierungspräsidium Darm-
stadt unterhalten. 
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Im Eigentum des Landes Hessen stehen rund 
125  km Deich, die zum Teil (zehn Kilometer) 
verpachtet sind oder auch als Straßenkörper 
dienen und durch die entsprechenden Pächter 
oder Verwaltungen unterhalten werden. Der 
Zuständigkeitsbereich der Deichunterhaltung 
des Landes beläuft sich auf rund 98 km Winter-
deiche und rund 17 km entlang des Schwarz-
bachdeiches bei Trebur, deren Deichaufsicht 
bei der unteren Wasserbehörde liegt. Die hes-
sischen Winter- oder Hauptdeiche an Rhein 
und Main sind in 13 Deichsysteme gegliedert, 
acht befinden sich entlang des Rheins, fünf am 
Main. Ab der Landesgrenze zu Baden-Würt-
temberg bis an die Mainspitze besteht eine 
durchgehende Hochwasserschutzlinie, die 
Südhessen vor Rheinhochwässern mit einem 
statistischen Wiederkehrintervall von 200 Jahren 
(nach Umsetzung aller rheinaufwärts geplanten 
Hochwasserrückhaltemaßnahmen) schützt. Ein 
solches Ereignis entspricht einem Durchfluss 
von 6.000 m³/s am Pegel Worms. Auch der hes-
sische Main beziehungsweise das Umland ist 
durchgehend vor einem 200-jährlichen Hoch-
wasserereignissen geschützt. Mit der Aufga-
benwahrnehmung der Deichunterhaltung ist 
das Regierungspräsidium Darmstadt betraut. 
Seit 1973 besteht dazu die zugehörige Deich-
meisterei Biebesheim als einzige Dienststelle 
dieser Art in Hessen. 

Die landeseigenen Deiche entlang von Rhein 
und Main sind durch das seit 1980 durchge-
führte Deichsanierungsprogramm sukzessive 
saniert worden. Ein aktuelles Sanierungserfor-
dernis besteht noch für verbandseigene und 
kommunale Deiche entlang von Rhein, Main 
und ihrer Zuflüsse sowie für die landeseigenen 
Schwarzbachdeiche. Das Land hat entspre-
chende Vereinbarungen mit den betroffenen 
Verbänden und Kommunen abgeschlossen, 
um die Sanierung in den nächsten Jahren in 
deren Auftrag durchzuführen. Die Deichsanie-
rung dient der Daseinsvorsorge und der Ab-
wendung von Gefahren für Leib und Leben. 
Die Deiche an Rhein und Main schützen Werte 
mit einem Schadenspotenzial in Höhe von 
mehreren Milliarden Euro.

Beengte Platzverhältnisse sowie fachtechnische 
Anforderungen haben es erforderlich gemacht, 
dass im Zuge der Sanierung in vielen Abschnit-
ten Dichtelemente (z. B. in Form von Spund- und 
Schlitzwänden) eingebracht oder andere Lösun-
gen für den Hochwasserschutz gefunden werden 
mussten, wie zum Beispiel Hochwasserschutz-
mauern. Durch die Nutzung von solchen techni-
schen Lösungen kann der Hochwasserschutz im 
Spannungsfeld des Ballungsraums Rhein-Main 
sowie unter Berücksichtigung der technischen 
Anforderungen sichergestellt werden.

Abbildung 28: Deichsanierung am Beispiel des linken Weschnitzdeiches
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Die mit der Sanierung verbundenen Baumaß-
nahmen stellen für die betroffenen Anlieger 
insbesondere in bebauten Ortslagen eine be-
sondere Belastung dar. Daher erfolgt die Be-
teiligung der betroffenen Bürgerinnen und 
Bürger bereits im Planungsstadium. Mittels 
öffentlich bestellter Sachverständiger wird für 
die angrenzende Bebauung vor der Baumaß-
nahme sowie nach deren Abschluss eine Zu-
standsfeststellung zur Beweissicherung durch 
einen anerkannten Gutachter durchgeführt um 
etwaige Schäden, die bauzeitlich verursacht 
wurden rasch regulieren zu können.

Bislang wurden circa 262  Millionen Euro für 
die Sanierung der landeseigenen Winterdei-
che investiert. Derzeit sind noch die Schwarz-
bachdeiche mit einer Strecke von circa 17 Ki-
lometern und Kommunaldeiche mit circa elf 
Kilometern sowie Verbandsdeiche mit circa 23 
Kilometern zu sanieren. Aktuell wird von einem 
Investitionsbedarf in Höhe von etwa 117 Millio-
nen Euro ausgegangen.

Kosten und Zahlen der Deichunterhaltung und Deichsanierung (Stand: 24.06.2024)

Kosten der Unterhaltung (ohne Personalkosten):	 durchschnittlich 500.000,- EUR/Jahr

Unterhaltungsstrecke:	 circa 125 km

Unterhaltungsfläche:	 circa 266 ha

sanierte Strecke Land:	 rund 98 km

Kosten der Deichsanierung bislang:	 rund 262.000.000 EUR 

Strecke in der Planung Land:	 rund 17 km

Kosten der Deichsanierung zukünftig (Land):	 rund 21.000.000 EUR

Strecke in der Planung Verband:	 rund 23 km

Kosten der Deichsanierung zukünftig (Verband):	 rund 57.000.000 EUR

Strecke in der Planung Kommunen:	 rund 11 km

Kosten der Deichsanierung zukünftig (Kommunal):	rund 39.000.000 EUR

Sanierungsstrecke insgesamt:	 rund 51 km

IV.   Hessisches Hochwasserschutzkonzept



44

2.4	 Deichaufsicht und Deich-		
	 verteidigung an Rhein 		
	 und Main

Die Zuständigkeit der oberen Wasserbehörden 
ergibt sich aus § 63 Hessisches Wassergesetz 
(HWG) i. V. m. § 1 Nr.13 der Verordnung über 
die Zuständigkeit der Wasserbehörden (Was-
serZustVO). Dem Regierungspräsidium Darm-
stadt obliegt als obere Wasserbehörde die 
Deichaufsicht über die Deiche an den Bundes-
wasserstraßen Rhein und Main. Für alle übrigen 
Deiche an Gewässern zweiter oder dritter Ord-
nung obliegt die Deichaufsicht den jeweiligen 
unteren Wasserbehörden. Der Zuständigkeits-
bereich des Regierungspräsidiums Darmstadt 
erstreckt sich rechtsrheinisch von der Landes-
grenze zu Baden-Württemberg bis zur Main-
mündung und auf beiden Seiten des Mains von 
der Landesgrenze zu Bayern bis zur Mündung 
in den Rhein. Nördlich der Mainmündung bil-
det das Rheindeichsystem 6 noch einen Son-
derfall. Das Deichsystem schützt das Wasser-
werk Schierstein und befindet sich ebenfalls 
im Zuständigkeitsbereich des Regierungspräsi-
diums Darmstadt. 

Zum Zuständigkeitsbereich des Regierungs-
präsidiums Darmstadt zählen auch die Deiche 
der einmündenden Nebengewässer, welche 
im Rückstaubereich eines Rhein- beziehungs-
weise Mainhochwassers liegen. 

Für Rhein und Main beläuft sich die unter der 
Aufsicht des Regierungspräsidiums Darmstadt 
stehende Deichstrecke auf circa 168 Kilome-
tern und schützt circa 400.000 Einwohnende 
Südhessens. Diesbezüglich werden regelmä-
ßig Deichschauen durch die obere Wasser-
behörde durchgeführt, um den Zustand der 
Deiche sowie ihrer Sonderbauwerke auf ihre 
Funktionssicherheit zu überprüfen.

Die Wasserbehörde kann nach § 52 HWG auf 
Anordnung bei einer Gefährdung eines Dei-
ches bei Hochwasser, die Bewohnerinnen und 
Bewohner der bedrohten und falls erforderlich, 
der benachbarten Gemeinden verpflichten, 

durch persönliche Dienste oder andere Leis-
tungen im Rahmen des Herkömmlichen die er-
forderliche Hilfe zu leisten. 

Die Gemeinden, die erfahrungsgemäß durch 
Überschwemmungen gefährdet werden, ha-
ben nach § 53 Abs. 2 HWG einen Wasser-
wehrdienst einzurichten – das Nähere regeln 
die Gemeinden durch Ortssatzungen. Soweit 
die Aufgaben der Wasserwehr auf die örtliche 
Feuerwehr übertragen wurden, ist deren Leiter 
zuständig. Der Landrat übernimmt als „Untere 
Katastrophenbehörde“ nach Eintritt des Katas-
trophenfalls die Leitung der Abwehrmaßnah-
men und ordnet den Einsatz der erforderlichen 
Einheiten und Einrichtungen an. 

Im Hessischen Ried ist die Deichverteidigung 
eine Aufgabe der Wasserwehr. Sie besteht aus 
dem ständigen Beobachten des Deichkörpers 
und des Binnenlandes, der Weitermeldung von 
bedeutsamen Schadensfeststellungen und der 
Beseitigung von Schäden und Mängeln. Bei 
einer unmittelbar bevorstehenden Gefahr als 
auch im Fall eines Deichbruchs an Rhein- oder 
Mainwinterdeichen sowie im Katastrophenfall 
und wenn die Durchführung der Wasserwehr/
Deichverteidigung auf örtlicher Ebene der Feu-
erwehr übertragen ist, gelten darüber hinaus 
die Vorschriften des Hessischen Gesetzes über 
den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den 
Katastrophenschutz (Hessisches Brand- und 
Katastrophenschutzgesetz - HBKG).

Das Regierungspräsidium Darmstadt stellt als 
obere Wasserbehörde nach § 53 Abs. 3 HWG 
im Hochwasserfall gegenüber den Gemeinden 
den Beginn und das Ende der Überwachung 
der Winterdeiche an Rhein und Main fest und 
kann zur Sicherung dieser Winterdeiche Wei-
sungen erteilen. 

Das Regierungspräsidium Darmstadt berät 
und unterstützt die Gemeinden bei der Ab-
wehr dieser Wassergefahr und richtet hierfür 
auf der Deichmeisterei Biebesheim eine Ein-
satzzentrale ein, welche im Hochwasserfall 24 h 
täglich durchgehend besetzt ist.
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Die wesentlichen Aufgaben des Regierungs-
präsidiums Darmstadt umfassen

	die Beratung der Kommunen bei der Ab-
wehr von Wassergefahren,

	die Unterstützung der Gemeinden zur Be-
obachtung und Sicherung der Deiche,

	die Erstellung von Unterlagen zur Deich-
verteidigung,

	die Schulung der kommunalen Wasser-
wehren,

	die Inspektion der Deichverteidigungsma-
terialien,

	die Einrichtung einer Einsatzzentrale für die 
operative Beratung,

	die Erstellung und Verteilung von Lagein-
formationen,

	der Auf- und Abruf der Wasserwehren zur 
Deichbewachung, 

	Weisungsbefugnis zur Sicherung der Dei-
che sowie

	die Vorortentsendung von Fachberatern 
nach Anforderung.

Mit der „Instruktion zur Deichverteidigung“ 
besitzen die Verantwortlichen, hier besonders 
die Leiter der kommunalen Wasserwehr, im 
Falle eines Einsatzes in der Deichverteidigung, 
einen schnellen Überblick über am Deich zu er-
wartende Schadensbilder, deren Ursachen und 
die erforderlichen Maßnahmen. Sie ist damit 
als grundsätzliche Weisung der oberen Was-
serbehörde an die Gemeinden an Rhein und 
Main gemäß § 53 Abs. 3 HWG zur Sicherung 
der Winterdeiche zu verstehen.

Abbildung 29: Deichverteidigung am Rhein im Januar 2018
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2.5	 Hochwasserrückhalt am 		
	 Oberrhein

Insbesondere infolge des Baus der beiden 
Staustufen Gambsheim und Iffezheim, der auf-
grund des Vertrages zwischen der Bundesre-
publik Deutschland und der Französischen Re-
publik über den Ausbau des Rheins zwischen 
Kehl/Straßburg und Neuburgweier/Lauterburg 
vom 4. Juli 1969 erfolgte, wurde durch Weg-
fall von circa 130 Quadratkilometern Über-
schwemmungsgebietsfläche und die dadurch 
hervorgerufene schnellere und erhöhte Hoch-
wasserwelle die Hochwassergefahr auch am 
hessischen Rhein erhöht. 1977 bestand an der 
hessischen Strecke nur noch ein circa 60-jähr-
licher Hochwasserschutz. 

In Ergänzung des deutsch-französischen Ver-
trags von 1969 vereinbarten die beiden Staa-
ten 1982, die notwendigen Maßnahmen zu er-
greifen, um unterhalb der Staustufe Iffezheim 
den vor dem Staustufenbau am Oberrhein vor-
handenen 200- jährlichen Hochwasserschutz 
wiederherzustellen. Hierzu wurden die Maß-
nahmen festgelegt, die zuvor von der interna-
tionalen Hochwasserstudienkommission emp-
fohlen worden waren:

	Sonderbetrieb der Rheinkraftwerke 

	den Einsatz der Kulturwehre 

	den Einsatz von Poldern.

Auf der Grundlage dieser Empfehlung der 
Hochwasserstudienkommission wurde auch 
das Verwaltungsabkommen zwischen der Bun

desrepublik Deutschland und den Ländern 
Rheinland-Pfalz und Hessen zur Regelung von 
Fragen des Hochwasserschutzes am Ober-
rhein  im Jahre 1977 geschlossen und noch 
einmal im Jahre 1989 ergänzt. Das Verwal-
tungsabkommen bezieht sich auf das heutige 
Konzept, insgesamt 288 Millionen Kubikmeter 
Retentionsraum am Oberrhein zu schaffen, 
wovon neben anderen Poldern in Baden-Würt-
temberg auf rheinland-pfälzischem Gebiet 
62,7 Millionen Kubikmeter sowie zwei Polder in 
Frankreich und der Polder Söllingen-Greffern in 
Baden-Württemberg errichtet werden. In dem 
Abkommen verpflichtet sich Hessen zu einer 
Kostenbeteiligung in Höhe von 20 Prozent an 
den dort benannten Oberrheinpoldern.

Nach vollständiger Ausführung der 288 Millio-
nen Kubikmeter am Oberrhein wird dann weit-
gehend der Hochwasserschutz auf der gesam-
ten Oberrheinstrecke wieder erreicht sein, wie 
er vor dem Staustufenbau vorhanden war. Als 
Anhaltspunkt kann für die Zeit vor Beginn des 
Oberrheinausbaus und in Verbindung mit den 
entsprechenden Deichhöhen der hessischen 
Winterdeiche für die Strecke Worms bis Mainz 
ein 200-jährlicher Hochwasserschutz, für die 
Strecke Mainz bis Kaub ein nahezu 100-jährli-
cher Hochwasserschutz angegeben werden. 

Kostenbeteiligung Hessen am Hoch-
wasserrückhalt am Oberrhein

seit 1985: 72.400.000  Euro (Stand: 2023)

3. 	 Hochwasservorsorge 

Das Gebot der Hochwasservorsorge richtet 
sich an jeden, der Einfluss auf die Wirkung ei-
nes Hochwassers nehmen kann oder der von 
Hochwasser betroffen sein kann. Es wendet 
sich also unter anderem an Gefahrenabwehr- 
und Wasserbehörden bis hin zu den einzel-
nen Hausbesitzern oder Versicherungsträgern. 
Nach § 5 WHG ist jeder, der von Hochwasser 
betroffen sein kann, verpflichtet, im Rahmen 

des ihm Möglichen und Zumutbaren Vorsorge-
maßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hoch-
wasserwirkungen und zur Schadensminderung 
zu treffen. Das heißt, dass sich jede und jeder 
Betroffene einer potentiellen Gefährdung zum 
Beispiel des eigenen Hauses bewusst sein soll 
und sich, vor einer Schädigung durch Hoch-
wasser, mit den potentiellen Folgen auseinan-
dersetzen und Gegenmaßnahmen vorbereiten 
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muss. Für die zuständigen Behörden bedeutet 
das, die erforderlichen Informationen, soweit 
möglich, geeignet zur Verfügung zu stellen.

3.1 	 Hydrometeorologische 		
	 Messnetze 

Zur Information über Wasserstände, Durch-
flüsse und Niederschläge sowie zur Hochwas-
servorhersage betreibt das Land Hessen um-
fangreiche hydrometeorologische Messnetze.

Niederschlagsmessnetz

Das hessische Niederschlagsmessnetz umfasst 
derzeit circa 70 Messstellen im Rahmen des 
landeseigenen, hydrologisch ausgerichteten 
Messnetzes (Abbildung 31). Die meisten Mess-
stellen sind sowohl mit einem Pluviometer 
(Messung von Minutenwerten mit Datenfern-
übertragung (DFÜ)) als auch einem Nieder-
schlagsmessgerät nach Hellmann ausgestattet 
(Abbildung 30). Etwa 60 Messstellen regis-

trieren hochaufgelöste Niederschlagsdaten 
und übermitteln sie mittels DFÜ in ein zentra-
les wasserwirtschaftliches Informationssystem. 
Dieses Fachinformationssystem dient zur Er-
hebung, Verwaltung und Auswertung von hy-
drometeorologischen Daten. Der Betrieb und 
Unterhaltung der Niederschlagsmessgeräte 
erfolgt größtenteils durch die Regierungspräsi-
dien. Einzelne Niederschlagsmessstellen wer-
den von Dritten, beispielsweise von Wasserver-
bänden betrieben. Zuständig für die DFÜ, den 
Betrieb des wasserwirtschaftlichen Informati-
onssystems, Prüfung und Veröffentlichung der 
Daten im Internet sowie die Datenweitergabe 
und die Datenauswertung ist das Hessische 
Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geo-
logie (HLNUG). Zusätzlich zu den Daten der 
hydrometeorologischen Landesmessstellen 
werden Messergebnisse anderer hessischer 
Messnetze, Daten von Niederschlagsmess-
stellen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) 
sowie Daten Dritter (Nachbarländer, Wasser-
verbände usw.) vom HLNUG u.a. für die Hoch-
wasservorhersage verwendet.

Abbildung 30: Niederschlagsmessstelle Freiensteinau: links: Pluviometer, rechts: Hellmann-Messgerät
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Abbildung 31: Niederschlagsmessnetz des Landes Hessen

Niederschlagsmessnetz
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Abbildung 32: Pegelmessnetz in Hessen
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Pegelmessnetz

Zur Ermittlung der Wasserstands- und Durch-
flusswerte betreibt das Land Hessen circa 120 
Pegel (Abbildung 32). Diese erfassen und do-
kumentieren den Ist-Zustand der Gewässer. 
Der Betrieb und die Unterhaltung der Pegel 
sowie die Durchführung der Durchflussmes-
sungen obliegen den Regierungspräsidien. 
Die Datenerfassung, -übertragung und deren 

Auswertung und Veröffentlichung ist Aufgabe 
des HLNUG. Das landeseigene Pegelmessnetz 
wird ergänzt durch mehr als 40 Pegel von Ver-
bänden und sonstigen Betreibern, die meist 
der Steuerung von Talsperren und Hochwas-
serrückhaltebecken dienen. Die Wasserstra-
ßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 
(WSV) betreibt an den Bundeswasserstraßen 
in Hessen circa 20 weitere Pegel. 

Pegelmessnetz
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Das Pegelmessnetz erfasst die Entwicklung 
der Abflüsse entlang der Gewässer und das 
Abflussgeschehen in den verschiedenen Ein-
zugsgebieten. Die einzelnen Pegel (Abbil-
dung 33) sind je nach Funktion mit Geräten 
zur Erfassung der Wasserstände, zur Daten-
registrierung und zur Datenfernübertragung 
sowie teilweise ergänzend mit Anlagen zur 
Durchflussermittlung ausgestattet. Zur Sicher-
stellung der Datenverfügbarkeit, insbeson-
dere im Hochwasserfall, sind diese Systeme 
bei den meisten Pegeln mit zwei unabhängig 
voneinander registrierenden Sensoren (Was-
serstandsgebern) ausgerüstet. Auch die di-
gitale Datenerfassung mittels Datenloggern 
sowie die Datenübertragung in das wasser-
wirtschaftliche Informationssystem erfolgen 
bei hydrologisch bedeutenden Pegeln auf 
zwei unabhängigen Wegen. Diese Pegel sind 
zudem zum großen Teil mit einer Notstrom-
versorgung über Batterien ausgestattet. 

Die an den Pegeln erhobenen Daten und 
daraus abgeleitete Kennwerte stellen unter 
anderem eine wichtige Bemessungsgrund-
lage für viele wasserbauliche und wasserwirt-
schaftliche Aufgaben dar. Insbesondere für 
den Hochwasserschutz und für Hochwasser-
vorhersagen ist die Bereitstellung stets aktu-
eller Wasserstands- und Durchflussdaten un-
abdingbar.

Abbildung 33: Pegel Harreshausen an der Ger-
sprenz im Odenwaldkreis

Datenmanagement

Die aktuellen hochaufgelösten Nieder-
schlags-, Wasserstands- und Durchflussdaten 
werden von Datenloggern der Messstellen 
automatisiert auf einen Server des HLNUG 
übermittelt und von dort in das wasserwirt-
schaftliche Informationssystem importiert. 
Daneben besteht die Möglichkeit, bei Bedarf 
oder bei einem Betriebsausfall die Daten vom 
HLNUG aus abzurufen. 

Der Datenabruf durch das HLNUG erfolgt 
über ein zentrales Abrufsystem und kann je 
nach Messstellenanbindung IP-basiert über 
das Festnetz und/oder Mobilfunk erfolgen. 
Daten einzelner Messstellen oder ganzer 
Messstellengruppen können so abgerufen 
und in das wasserwirtschaftliche Informations-
system transferiert werden. 

Falls Probleme beim Abruf über das HLNUG 
auftreten oder die zentrale Datenbereitstel-
lung ausfällt, können die Regierungspräsidien 
über sogenannte dezentrale Ersatzsysteme, 
die vollständig unabhängig von der zentralen 
Datenbereitstellung sind, eigene Datenab-
rufe initiieren. So ist sichergestellt, dass den 
oberen Wasserbehörden im Hochwasserfall 
immer aktuelle Messwerte für den Hochwas-
serwarn- und -meldedienst vorliegen.

Die Messnetzkonzeption mit den Messstel-
len und den Abrufsystemen unterliegt dabei 
einer laufenden Überprüfung und Anpassung 
der fachlichen und technischen Erfordernisse 
zur Erfüllung der sich kontinuierlich weiterent-
wickelnden Anforderungen.

3.2 	 Hochwasservorhersage-		
	 modelle

Hochwasserinformationen und Hochwasser-
vorhersagen stellen elementare Bestandteile 
der weitergehenden Hochwasservorsorge dar. 
Sind aktuelle und zu erwartende Hochwasser-
stände eines Hochwasserereignisses frühzeitig 
bekannt, kann die Zeit zwischen dem Anlaufen 
eines Hochwassers und dem Eintreten kriti-
scher Wasserstände zur Schadensvorbeugung 
und Schadensminimierung genutzt werden.
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Abbildung 34: Schema der Datenflüsse der HVZ Hessen

Operationeller Betrieb der hessischen Hoch-
wasservorhersagemodelle

Voraussetzung für ein operationelles Vorher-
sagesystem ist neben der Verfügbarkeit der 
aufgestellten Modelle der Betrieb von Mess-
netzen zur Erhebung hydrologischer und me-
teorologischer Kenngrößen sowie ein aktueller 
Zugriff auf die erfassten Daten per Datenfern-
übertragung. Abbildung 34 zeigt die hierzu 
erforderlichen Datenflüsse in der Hochwasser-
vorhersagezentrale Hessen (HVZ Hessen).

Das Wasserhaushaltsmodell LARSIM (Large 
Area Runoff Simulation Modell)

Im Gegensatz zu früher eingesetzten Pegel-
bezugslinienverfahren oder einfachen Regres-
sionsmodellen kommen heute in der Regel 
Wasserhaushaltsmodelle als Werkzeug für die 

Erstellung von Abflussvorhersagen zum Ein-
satz. Diese ermöglichen eine Simulation nicht 
nur für einzelne Hochwasserereignisse, sondern 
für den ganzen Abflussbereich vom Niedrigwas-
ser über Mittelwasser bis zum Hochwasser.

Ein Vorteil der Wasserhaushaltsmodelle ist 
die laufende Mitführung beziehungsweise 
Aktualisierung der Wasservorräte in allen Teil-
speichern des Modells, so dass eine Vorhersa-
geberechnung immer auf den aktuellen hydro-
logischen Zuständen in den Einzugsgebieten 
der hessischen Gewässer aufsetzen kann und 
eine ereignisbezogene Aneichung von Modell-
parametern entfällt. Für alle Teilgebiete wer-
den die Vorfeuchtebedingungen simuliert. Da-
mit können die Abflussbereitschaft der Flächen 
eingeordnet und auf Basis von Niederschlags-
vorhersagen auch Hochwasserfrühwarnungen 
für kleinere Einzugsgebiete, für die keine Pe-
gelbeobachtungen vorliegen, erstellt werden.
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Für Hessen wurden landesweit Wasserhaus-
haltsmodelle auf Basis des deterministischen 
Modells LARSIM aufgestellt. Die Landesfläche 
von Hessen (zzgl. der außerhessischen Anteile 
der Flussgebiete von Lahn, Eder, Diemel und 
Werra) wird durch rund 5.000 Teilgebietsflächen 
mit einer durchschnittlichen Größe von meist 
vier bis fünf Quadratkilometern in den Modellen 
abgebildet (Abbildung 35).

Schritte der LARSIM-Simulation

Im ersten Schritt (Abflussbildung) werden die 
Wasserflüsse in den Teileinzugsgebieten be-
rechnet. Dazu werden im Modell folgende 
Wasserflüsse simuliert (Abbildung 36):

	Gefallener Niederschlag
	Benetzung der Pflanzen
	Verdunstung der Pflanzen
	Aufbau und Abschmelzen der 	

Schneedecke

Abbildung 35: Übersichtskarte über die durch die Wasserhaushaltsmodelle erfassten Gebiete

	Versickerung in den Boden und ins Grund-
wasser

	Bodenwasserhaushalt
	Wasserabgabe aus unterschiedlichen 	

Bodenkompartimenten
	Gewässerabfluss

Im zweiten Schritt (Abflusskonzentration) wer-
den die einzelnen simulierten Wasserflüsse an 
die folgenden Teilflächen und dann an das Ge-
wässer abgegeben.

Im dritten Schritt (Wellenablauf) wird der Ab-
lauf der Welle im Gewässer simuliert. Hierzu 
werden u. a. folgende Einflussgrößen berück-
sichtigt:

	Gewässerlänge
	Gefälleverhältnisse
	Morphometrische Ausprägungen des Ge-

wässernetzes
	Einfluss von Hochwasserrückhaltebecken 

und Talsperren
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Simulation der aktuellen Situation

Aus dem hessischen Pegelmessnetz sowie von 
Pegeln der Nachbarbundesländer und der 
Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung 
des Bundes (WSV) werden die aktuellen Was-
serstände abgerufen. Niederschlagsdaten 
kommen aus dem hessischen Niederschlags-
messnetz sowie dem Messnetz des Deutschen 
Wetterdienstes (DWD) hinzu. Die insbeson-
dere für die Ermittlung der Verdunstung, 
aber auch für die Unterscheidung zwischen 
Regen und Schnee erforderlichen meteoro-
logischen Parameter (Lufttemperatur, relative 
Luftfeuchte, Globalstrahlung, Sonnenschein-
dauer, Windgeschwindigkeit und Luftdruck) 
werden vom DWD aus dessen synoptischen 
Messnetz bereitgestellt. Mit den genannten 
Daten wird der Wasserhaushalt mit den unter-
schiedlichen Wasserflüssen, der in den hessi

Abbildung 36: Schematische Darstellung des Wasserhaushaltsmodells LARSIM

Schritt 1: 

Simulation der Wasserflüsse in den 
Teileinzugsgebieten

Schritt 2: 

Zusammenfluss der Wasserströme 
aus den Teileinzugsgebieten

Schritt 3: 

Simulation des Wellenverlaufs im 
Gewässer

schen Modellgebieten enthaltenen Gewässer, 
für den aktuellen Zustand und die vergange-
nen Tage simuliert.

Vorhersagen von bis zu sieben Tagen

Ab dem Vorhersagezeitpunkt werden nume-
rische Wettervorhersagen des DWD einge-
bunden, um mit den Modellen in die Zukunft 
zu rechnen und für einen Vorhersagezeitraum 
von bis zu sieben Tagen entsprechende Ab-
fluss- und Wasserstandsvorhersagen erstellen 
zu können.

Im normalen täglichen Vorhersagebetrieb 
werden acht Modellläufe (alle drei Stunden) 
erzeugt. Im Hochwasserfall wird die Taktung 
erhöht, so dass die Wasserhaushaltsmodelle 
dann bis zu einer stündlichen Berechnung be
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trieben werden können. Neben Abfluss- und 
Wasserstandsvorhersagen für circa 90 Pegel 
werden auch für 44 Talsperren und Rückhalte-
becken Vorhersagen für Abflussmengen und 
Speicherinhalte erstellt. 

Hochwasserwarnkarte

Zur weiteren Information werden flächenhafte 
Hochwasserwarnungen für hessische Flussge-
biete und Flussabschnitte für Rhein und Main 
veröffentlicht (Abbildung 37). In diese Hoch-
wasserwarnungen gehen einerseits Meldestu-
fenüberschreitungen an Pegeln ein. Anderer-
seits werden auch Hochwasserfrühwarnungen 
aus den Wasserhaushaltsmodellen für Bäche 
und kleinere Flüsse (ohne Pegelbeobachtung) 
berücksichtigt.

Abbildung 37: Übersicht über die hessischen Warngebiete

Hess. Weser-
Diemel-Gebiet

Hess. Edergebiet Hess. Werra-
gebiet

Unteres 
Fuldagebiet

Hess. 
Röhngebiet

Schwalmgebiet

Fulda-Vogelsberg-
Gebiet

Ohmgebiet

Oberes 
Lahngebiet

Mittleres 
Lahngebiet

Rheingau-
Taunus

Hoch-/Main-
Taunus

Niddagebiet

Kinziggebiet

Unteres 
Maingebiet

Hess. Ried

Odenwald

Hess. 
Mainabschnitt

Rhein: Worms bis 
Nahemündung 
(hess. Uferseite)

Rhein: Nahe-
mündung bis Kaub

(hess. Uferseite)

Hochwasser-Warnungen
Warnung: großes Hochwasser
Warnung: Hochwasser
Vorwarnung
Keine Warnung
Derzeit keine Daten
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Vernetzung der Hochwasservorhersagezent-
rale Hessen (HVZ Hessen)

Hochwasser macht weder an Zuständigkeits-
grenzen noch an Landesgrenzen halt. Für eine 
zielführende Vorhersage ist die Abstimmung 
mit Oberliegern (Übernahme von Messwerten 
und Vorhersagen) und Unterliegern (Weiter-
gabe von Messdaten und Vorhersagen) ele-
mentar.

Neben gegenseitigen Bereitstellungen von 
Niederschlags- und Pegeldaten mit den Nach-
barländern werden Vorhersagen durch Mo-
delle für ganze Wassereinzugsgebiete durch-
geführt. Die im HLNUG etablierte HVZ Hessen 
erstellt Vorhersagen für das gesamte Lahnge-
biet, das hessische Maingebiet, das Werrage-
biet und die Oberweser. Eine Vernetzung der 
HVZ Hessen mit Behörden und Institutionen 
innerhalb und außerhalb von Hessen gewähr-
leistet eine umfassende Datenübermittlung 
von hydrologischen Eingangsdaten.

Die Bereitstellung von meteorologischen Vor-
hersageprodukten durch den DWD erfolgt in 
kontinuierlicher Abstimmung mit den hydrolo-
gischen Diensten der Länder. Eine persönliche 
Beratung durch die regionale Wetterberatung 
des DWD in Essen ergänzt die numerischen 
Vorhersagen im Bedarfsfall.

Hochwasservorhersagen außerhessischer 
Pegel

Hochwasservorhersage am Rhein (HVZ RP)

Ausgehend von der Hochwasservorhersage 
für den Hochrhein in der Schweiz berechnet 
die Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) Ba-
den-Württemberg in Karlsruhe eine Vorher-
sage für den folgenden deutschen Oberrhein-
abschnitt und dessen Nebengewässer. Dabei 
werden insbesondere auch der Einsatz und 
die Steuerung der Rückhaltemaßnahmen am 
Oberrhein berücksichtigt. Die Vorhersagen für 
den Pegel Worms werden als Startwerte von 
der HVZ Rheinland-Pfalz in Mainz übernom-
men, welcher dann die Rheinvorhersagen bis 
zur deutsch-niederländischen Landesgrenze 
erstellt. Hessen speist hier einerseits Vorher-
sagen für Nebengewässer ein und erhält an

dererseits Vorhersagen für den hessischen 
Rheinabschnitt. Die Ergebnisse werden der 
zuständigen Meldestelle beim Regierungsprä-
sidium Darmstadt - Abteilung Umwelt Wiesba-
den (RPU Wiesbaden) übermittelt und zudem 
über Internet und weitere Medien veröffent-
licht.

Hochwasservorhersage am Main (HNZ BY)

In der Hochwassernachrichtenzentrale Bayern 
(HVZ Main in Hof) werden Modellrechnungen 
und Vorhersagen für das Maingebiet, so auch 
für den hessischen Main erstellt. Für den hessi-
schen Mainabschnitt führt das RPU Wiesbaden 
den weiteren Warn- und Meldedienst aus. 

Hochwasservorhersage am Neckar (HVZ BW)

Für das gesamte Neckargebiet betreibt die 
HVZ Baden-Württemberg ein Wasserhaushalts-
modell. Die damit erstellten Vorhersagen wer-
den auch für die für den hessischen Neckarab-
schnitt bedeutsamen Neckarpegel im Internet 
bereitgestellt und dienen zudem als Zufluss-
welle für die Rheinvorhersage.

3.3 	 Hochwasserwarn- und 		
	 -meldedienste 

Nach § 53 des Hessischen Wassergesetzes in 
Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nr. 26 der Verord-
nung über die Zuständigkeit der Wasserbe-
hörden obliegt den oberen Wasserbehörden 
die Wahrnehmung der Zentralen Hochwasser-
warn- und -meldedienste. Ziel des Zentralen 
Hochwasserwarn- und -meldedienstes ist es, 
die zuständigen Behörden und die gefähr-
deten Anlieger so früh wie möglich über dro-
hende Hochwassergefahren zu unterrichten, 
damit rechtzeitig Schutz- und Abwehrmaßnah-
men eingeleitet werden können. Für größere 
Gewässer wurden „Zentrale-“ und für kleinere 
Gewässer wegen der oftmals sehr kurzen An-
laufzeiten der Hochwasserwellen „Dezentrale 
Hochwasserdienstordnungen“ erlassen. Insge-
samt bestehen sechs „Zentrale-“ (Rhein, Main, 
Hessisches Wesergebiet, Nidda, Kinzig und 
Lahngebiet) und 20 „Dezentrale Hochwasser-
dienstordnungen“.
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Bei dem zentralen Hochwasserwarndienst 
werden die Hochwasserwarnungen von der 
Hochwasserwarnzentrale bei dem zuständigen 
Regierungspräsidium an bestimmte Dienst-
stellen, die zentralen Leit- beziehungsweise 
Leitfunkstellen bei den Kreisen und kreisfreien 
Städten und ggf. an die Medien geschickt. Von 
dort aus werden die Hochwasserwarnungen an 
die Städte und Gemeinden im Kreisgebiet an 
größere Industriebetriebe weitergeleitet. Die 
Städte und Gemeinden geben die Warnungen 
in ortsüblicher Weise an die betroffenen Anlie-
ger weiter.

Beim „Dezentralen Hochwasserdienst“ werden 
die Meldungen von den Hochwasserwarn-
pegeln direkt von den jeweils zuständigen 
Landkreisen an die Gemeinden weitergelei-
tet. Sowohl für den „Zentralen-“ als auch für 
den „Dezentralen Hochwasserdienst“ ist das 
Melde- und Warnsystem grundsätzlich auf drei 
Alarmstufen aufgebaut:

Meldestufe I:
Meldebeginn überschritten, stellenweise 
kleine Ausuferungen.

Meldestufe II:
Flächenhafte Überflutung ufernaher Grund-
stücke, leichte Verkehrsbehinderung auf Ge-
meinde- und Hauptverkehrsstraßen, Gefähr-
dung einzelner Gebäude, Überflutung von 
Kellern.

Meldestufe III:
Bebaute Gebiete in größerem Umfang über-
flutet, Sperrung von überörtlichen Verkehrs-
verbindungen, Einsatz von Deich- und Wasser-
wehr erforderlich.

Die Überprüfung der Alarmpläne erfolgt lau-
fend bei der Umsetzung der Hochwasser-
dienstordnung, zum Teil mehrfach jährlich 
bei den üblichen Hochwasserlagen an den 
hessischen Flüssen und durch entsprechende 
Übungen und regelmäßigen Fortschreibungen 
der Hochwasserdienstordnungen.

Abbildung 38: Hochwassermeldestufen 

3.4 	 Bereitstellung der Hoch-		
	 wasserinformationen für die 	
	 Öffentlichkeit

Durch umfassende und rechtzeitige Informa-
tion der Öffentlichkeit im Hochwasserfall kann 
die Bevölkerung Vorkehrungen zur Schadens-
minimierung und zur Rettung von Leben tref-
fen, sodass Zeit bleibt, Menschen und Tiere in 
Sicherheit zu bringen. Feuerwehren und tech-
nische Hilfsdienste haben die Gelegenheit, 
sich vorzubereiten. Technische Vorsorgemaß-
nahmen, zum Beispiel mobile Hochwasser-
schutzwände können rechtzeitig errichtet wer-
den und somit Hochwasserschäden erheblich 
reduzieren.
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Abbildung 39: Veröffentlichung aktueller Hochwassermeldungen der Regierungspräsidien und 
des HLNUG im Hochwasserportal Hessen

Das Land Hessen stellt über verschiedene Me-
dien aktuelle und umfassende Informationen 
zur Hochwasserlage und zur weiteren Entwick-
lung der Hochwassersituation zur Verfügung. 
Über die Niederschlagsentwicklung, insbeson-
dere über örtlich auftretende Starkregenereig-
nisse, informiert der Deutsche Wetterdienst.

Hochwasserportal Hessen

Im Hochwasserportal Hessen (hochwasser.hes-
sen.de) werden die amtlichen Hochwassermel-
dungen und -warnungen der Regierungsprä-
sidien und des HLNUG, die im Hochwasserfall 
direkt über die Startseite (Abbildung 39) auf-
rufbar sind, gebündelt.
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Das Hochwasserportal liefert zudem einen 
umfassenden Überblick zu aktuellen Hoch-
wasserereignissen über eine direkt eingebun-
dene Web-Anwendung. Es werden mindestens 
stündlich aktualisierte Wasserstände mit Hoch-
wassermeldestufen und Abflüsse sowie Daten 
der hessischen Niederschlagsmessstellen 
dargestellt. Darüber hinaus werden durch die 
Hochwasservorhersagezentrale des HLNUG 
Abfluss- und Wasserstandsvorhersagen be-
rechnet und veröffentlicht (Abbildung 40). An 
den Niederschlagsmessstellen lassen sich die 
für eine mögliche Hochwasserentwicklung bis-
lang gefallenen Regenmengen und deren In-
tensitäten ablesen.

Die veröffentlichten Hochwassermeldestufen 
erlauben eine erste Einordnung der Hochwas-
serbetroffenheit am jeweiligen Gewässerab-
schnitt. Daher sind in den Detailinformationen 
zahlreicher Pegelstationen auch die Hochwas-
sergefahrenflächen verlinkt, die im Rahmen 
des EU-Hochwasserrisikomanagements er-
stellt wurden. Für jeweils drei Abflussereig-
nisse (Hochwasserszenarien) werden hier 
zusätzlich Überflutungsflächen und Wasser-
tiefen dargestellt (Abbildung 41). Somit kön-
nen sich Bürgerinnen und Bürger unmittelbar 
über eine etwaige gegebene oder sich ent-
wickelnde Hochwasserbetroffenheit detail-
liert informieren.

Abbildung 40: Veröffentlichung der Hochwasservorhersagen im Internet
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Neben den aktuellen Hochwasserinformatio-
nen bietet das Portal zudem umfangreiche all-
gemeine Hintergrundinformationen rund um 
das Thema Hochwasser.

Länderübergreifendes Hochwasserportal 
(LHP)

Eine bundesweite Übersicht (mit angrenzen-
den Regionen der Nachbarstaaten) über die 
Hochwasserlage liefert das Länderübergrei-
fende Hochwasserportal (LHP) (Abbildung 
42). Neben einer Darstellung der aktuellen Si-
tuation an den einzelnen Pegeln werden dar-
über hinaus auch Hochwasserwarnungen und 
Berichte der Hochwasserzentralen im Internet 
veröffentlicht. 

Abbildung 41: Darstellung der Hochwassergefahrenfläche HQextrem im Bereich des Pegels Bad Hersfeld1/Fulda

Detaillierte Informationen können in den ver-
schiedenen Länderportalen eingesehen wer-
den, beispielsweise für den Rhein von der 
Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-
Pfalz oder für den Main von der Hochwasser-
nachrichtenzentrale Bayern (Hochwasservor-
hersagezentrale in Hof).

Das LHP stellt zudem die Warnungen u.a. über 
die angeschlossenen WarnApps „Meine Pe-
gel“, „KATWARN“, „hessenWARN“, „NINA“ und 
„WarnWetter“ bereit.

IV.   Hessisches Hochwasserschutzkonzept



60

Abbildung 42: Startseite des LHP

Abbildung 43: Übersicht über die Hochwasserlage in Hessen (links), Darstellung der Mess-
werte und Vorhersagen (Mitte), Einrichtung von Push-Mitteilungen (rechts)

App „Meine Pegel“

Speziell für mobile Geräte wurde in länder-
übergreifender Kooperation der Hochwasser-
zentralen die amtliche App „Meine Pegel“ mit 
rund 3.000 Pegeln in Deutschland entwickelt. 

Die App ermöglicht einen raschen Überblick 
über die aktuelle überregionale Hochwasser-
lage, bietet aber auch detaillierte Hochwas-
serinformationen der einzelnen Hochwasser-
zentralen wie Messwerte, Vorhersagen sowie 
Hochwassermeldungen und -warnungen. 
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Abbildung 44: Feuerwehreinsatz der Feuerwehr Florstadt im Januar 2021

Das HLNUG stellt über die App „Meine Pegel“ 
weitere Informationen zu etwa 160 Messstel-
len in Hessen bereit, wie zum Beispiel aktuelle 
Wasserstände und Wasserstandsvorhersagen 
sowie weitere pegelspezifische Detailanga-
ben. Darüber hinaus werden in der App Hoch-
wasserwarnungen für knapp 20 hessische Re-
gionen und Gewässerabschnitte veröffentlicht. 
Die amtliche App ist kostenfrei für Android und 
iOS erhältlich.

hr-Videotext

Aktuelle Messwerte können auch über den Vi-
deotext des Hessischen Rundfunks abgerufen 
werden. 

3.5 	 Unterstützung 
	 der Katastrophenschutz-
	 verwaltung 

Die Vorsorgestäbe der Regierungspräsidien 
sind die Kontaktstelle für die Einheiten und 
Einrichtungen des Katastrophenschutzes 
und bereiten in Abstimmung mit den für den 
Hochwasserschutz zuständigen Fachdezerna-
ten Katastrophenschutzabwehrmaßnahmen 
sowie die Durchführung und Koordinierung 
von Hilfsmaßnahmen bei Katastrophen unter-
schiedlicher Art vor beziehungsweise ordnen 
diese im Bedarfsfall an. Bei einer unmittel-
bar bevorstehenden Gefahr und im Fall eines 
Deichbruchs an Rhein- oder Mainwinterdei-
chen hat vorübergehend die Wasserbehörde 
bis zur Feststellung des Katastrophenfalles die 
Befugnis, Einsätze der Einheiten und Einrich-
tungen des Katastrophenschutzes anzuordnen. 
Die entsprechenden Regelungen finden sich 
im „Hessischen Gesetz über den Brandschutz, 
die Allgemeine Hilfe und den Katastrophen-
schutz“. Seit Beginn der 90-er Jahre des letzten 
Jahrhunderts finden im Hessischen Ried große 
Katastrophenschutzübungen unter Beteiligung 
verschiedener Landkreise und unter anderem 
mit Unterstützung der Bundeswehr statt.

Darüber hinaus können Benachrichtigungen 
(Push-Mitteillungen) bei Über- und Unter-
schreitung von individuell konfigurierbaren 
Pegelständen oder bei Veröffentlichung neuer 
Meldungen/Berichte beziehungsweise Hoch-
wasserwarnungen der einzelnen Hochwasser-
zentralen abonniert werden (Abbildung 43). 
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4. 	 Hochwasserrisikomanagement

Seit dem zweiten Zyklus werden die Hochwas-
serrisikomanagementpläne in Flussgebietsein-
heiten (Rhein und Weser) zusammengefasst 
und in Abstimmung mit den an der jeweiligen 
Flussgebietseinheit beteiligten Bundesländern 
erstellt und veröffentlicht. 

Begleitet werden die Hochwasserrisikoma-
nagementzyklen mit dem Ziel, die in den Risi-
komanagementplänen vorgeschlagenen Maß-
nahmen umzusetzen.

Abbildung 45: Schaubild Hochwasserrisikomanagementzyklus

Hochwasser ist ein natürliches Phänomen und 
auch ein noch so guter Hochwasserschutz kann 
keinen hundertprozentigen Schutz gewährleis-
ten. Ob und in welchem Umfang Schäden ent-
stehen, hängt von vielen Faktoren ab.

So kann zum Beispiel durch eine frühzeitige 
Auseinandersetzung mit langfristig wirkenden 
Maßnahmen des Hochwasserschutzes und 
einer entsprechenden Verhaltensvorsorge das 
Bewusstsein geschärft und das Schadenspoten-
tial nachhaltig verringert werden.

Darüber hinaus hat die Europäische Union die 
Richtlinie 2007/60/EG über die Bewertung 
und das Management von Hochwasserrisiken 
(„Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie“) 
beschlossen und Vorgaben eingeführt, die im 
Jahr 2010 im Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
in nationales Recht umgesetzt wurden. Damit 
wurde den Mitgliedsstaaten ein Instrument 
an die Hand gegeben, einen Rahmen für die 
Bewertung und das Management von Hoch-
wasserrisiken zur Verringerung der hochwas-
serbedingten nachteiligen Folgen für die vier 
Schutzgüter

	menschliche Gesundheit
	Umwelt
	Kulturerbe und

	wirtschaftliche Tätigkeiten

zu schaffen und Schäden zu minimieren.

Die Umsetzung der Hochwasserrisikomanage-
ment-Richtlinie erfolgt in drei Schritten, die aus 
der vorläufigen Bewertung des Hochwasser-
risikos, der Erstellung von Hochwassergefah-
ren- und -risikokarten und der Aufstellung von 
Hochwasserrisikomanagementplänen beste-
hen (Abbildung 45). 

Mit den am 22. Dezember 2015 erstmals ver-
öffentlichten Hochwasserrisikomanagement-
plänen wurde der erste Zyklus abgeschlossen. 
Eine Aktualisierung erfolgt seitdem fortlaufend 
im sechsjährigen Turnus unter Berücksichti-
gung der voraussichtlichen Auswirkungen des 
Klimawandels auf das Hochwasserrisiko.
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Abbildung 46: Beispiel einer Hochwassergefahrenkarte für die Nidda und die Horloff im Bereich Ober-Florstadt. 

4.1 	 Vorläufige Bewertung 		
	 des Hochwasserrisikos

Die vorläufige Bewertung und Festlegung einer 
Gebietskulisse, in denen Hochwasser eine er-
hebliche Gefahr für menschliche Gesundheit, 
Umwelt, Kulturerbe und wirtschaftliche Tätig-
keiten darstellen können, d.h. ein signifikan-
tes Hochwasserrisiko besteht, stellt den ersten 
Schritt eines jeden Zyklus‘ dar. In Hessen haben 
die Regierungspräsidien als die zuständigen 
Behörden gemäß § 73 Abs. 1 Wasserhaushalts-
gesetz (WHG) zunächst das Hochwasserrisiko 
bewertet und danach die Gebiete mit signifikan-
tem Hochwasserrisiko (Risikogebiete) bestimmt.

Mit Abschluss des zweiten Zyklus wurden ins-
gesamt circa 1.840 Kilometern Gewässerstre-
cke aller hessischen Gewässer, bei denen ein 
potenzielles signifikantes Hochwasserrisiko be-
steht, als Risikogewässer identifiziert.

Eine erneute Überprüfung der Risikobewer-
tung erfolgt nach jeweils sechs Jahren.

4.2 	 Hochwassergefahren- und 	
	 -risikokarten

Aufbauend auf die Ergebnisse der vorläufigen 
Bewertung des Hochwasserrisikos werden im 
zweiten Schritt Hochwassergefahren- und Risi-
kokarten erstellt. 

Die Hochwassergefahrenkarten stellen die 
überfluteten Flächen und Wassertiefen für drei 
Hochwasserszenarien dar:

	HQ10: Hochwasser, das durchschnittlich 
alle 10 Jahre auftritt

	HQ100: Hochwasser, das durchschnittlich 
alle 100 Jahre auftritt

	HQextrem: Extremhochwasser, das durch-
schnittlich deutlich seltener als alle 100 
Jahre auftritt

Die Hochwasserrisikokarten zeigen für jedes 
der drei Hochwasserszenarien auf, wo Einwoh-
ner oder Schutzgebiete betroffen sind, wo Kul-
turobjekte potenziell gefährdet sind und von 
welchen Industrieanlagen Gefährdungen aus-
gehen können.

Alle sechs Jahre erfolgt eine Überprüfung 
und, soweit erforderlich, Aktualisierung. Dies 
geschieht für jene Gebiete, bei denen sich im 
Rahmen der Überprüfung und Aktualisierung 
der Risikogewässer oder aus anderen Erkennt-
nissen eine maßgebliche Veränderung der Ri-
sikosituation ergeben hat. Die Karten können 
unter anderem über den HWRM-Viewer (hwrm.
hessen.de) eingesehen werden.
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4.3 	 Hochwasserrisiko-			 
	 managementpläne

Im dritten Schritt werden anhand der Bestim-
mung der Risikogebiete sowie der Darstellung 
der Hochwassergefahren- und risikokarten 
Hochwasserrisikomanagementpläne erstellt. 
Diese beschreiben gezielte Maßnahmen mit 
dem Zweck, Hochwasserschäden zu verringern.

Anhand der Vorgaben der Hochwasserrisiko-
management-Richtlinie und des WHG wird alle 
sechs Jahre überprüft, wie weit die Umsetzung 
der Maßnahmen vorangeschritten ist und wel-
che weiteren und eventuell neuen Maßnah

5.	 Finanzierung und Förderprogramme

Mittels der „Richtlinie zur Förderung von Maß-
nahmen zur Gewässerentwicklung und zum 
Hochwasserschutz“ werden folgende Maßnah-
men durch das Land finanziell unterstützt:

	Innovative Projekte zum Erreichen des gu-
ten ökologischen Zustands oder Potenzials 
der Gewässer und zum Hochwasserschutz,

	der innerörtliche Ausbau von Gewässern 
unter Berücksichtigung der allgemein aner-
kannten Regeln der Technik für den Hoch-
wasserschutz und den naturnahen Gewäs-
serausbau unter besonderer Beachtung 
der Erreichung des guten ökologischen 
Zustands oder Potenzials der Gewässer,

	die Erweiterung und der Neubau von Leit- 
und Schutzdeichen sowie Hochwasser-
schutzmauern,

	die Errichtung und Erweiterung von Hoch-
wasserrückhaltebecken sowie Maßnahmen 
an Hochwasserrückhaltebecken, die we-
gen technischer Regeln zur Anlagensicher-
heit umgesetzt werden müssen,

	vorbeugende Hochwasserschutzmaßnah-
men zur Aktivierung von potenziellen Re-
tentionsräumen (Rückhalteräume), auch 
durch Rückverlegung von Deichen,

men zur Erreichung der Ziele erforderlich sind. 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt im 
Rahmen der öffentlichen Auslegung. Informa-
tionen zu den hessischen Hochwasserrisikoma-
nagement-Plänen sind auf den Web-Seiten der 
jeweiligen Flussgebietsgemeinschaften zu fin-
den (Hochwasserrisikomanagement-Plan We-
ser, Hochwasserrisikomanagement-Plan Rhein) 
sowie im Hochwasserportal Hessen.

Schwerpunkt im hessischen Hochwasserschutz 
ist die Integration der Elemente des bestehen-
den Hessischen Hochwasserschutzkonzeptes 
in den jeweils sechsjährigen Zyklus der Erstel-
lung der Hochwasserrisikomanagementpläne. 

	die Erarbeitung von Plänen und Karten zur 
Verbesserung des Hochwassermanage-
ments in den Einzugsgebieten nach den 
Grundsätzen des vorsorgenden Hochwas-
serschutzes sowie die vertiefte Sicherheits-
prüfung entsprechend der Verwaltungsvor-
schrift über die Wasseraufsicht bei Planung, 
Bau, Betrieb und Unterhaltung von Talsper-
ren in der jeweils geltenden Fassung und

	die wissenschaftlichen Begleituntersuchun-
gen, soweit sie besonderen, sich aus der 
Maßnahme ergebenden wasserwirtschaft-
lichen Fragestellungen (z. B. Wirksam-
keit) oder der Evaluierung des Förderpro-
gramms dienen.

Kommunen, kommunale Zweckverbände sowie 
Wasser- und Bodenverbände erhalten in Abhän-
gigkeit von ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit in 
der Regel 65 Prozent bis 85 Prozent, bei Neubau-
ten von Leit- und Schutzdeichen sowie Hochwas-
serschutzmauern 20 Prozent bis 40 Prozent, bei 
Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung und zur 
Beseitigung von Hochwasserschäden an Gewäs-
sern zweiter Ordnung 50 Prozent bis 70 Prozent 
der zuwendungsfähigen Aufwendungen.

Darüber hinaus bietet das Land Hessen Unter-
stützung bei der Gewässerunterhaltung und 
bei der Beseitigung von Hochwasserschäden 
an Gewässern zweiter Ordnung nach § 25 Abs. 
4 Hessisches Wassergesetz (HWG) an.

IV.   Hessisches Hochwasserschutzkonzept
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6.	 Öffentlichkeitsarbeit

Ergänzend dazu veranstaltet das Land Hessen 
regelmäßig Fachkonferenzen und Fortbildun-
gen zu aktuellen Themen rund um den Hoch-
wasserschutz. 

Im Rahmen von anlassbezogenen Öffentlich-
keitskampagnen und Pressemeldungen infor-
miert das Land Hessen die Bevölkerung über 

Überregional wirksame Hochwasserschutz-
maßnahmen können zudem über den von der 
Bundesregierung eingerichteten Sonderrah-
menplan „Maßnahmen des präventiven Hoch-
wasserschutzes“ innerhalb der Gemeinschafts-
aufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und 
des Küstenschutzes (GAK) gefördert werden 
(„Nationales Hochwasserschutzprogramm“).

Fördermittel zum Bau von kommunalen 
Hochwasserschutzanlagen und zur Ge-
wässerunterhaltung

Seit 1991 rund 440.000.000  Euro (Stand: 
2023)

Tabelle 2: Informationsplattformen zum Thema Hochwasserschutz

Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, 
Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat

landwirtschaft.hessen.de

Hochwasserportal des Landes Hessen mit 
akt. Messwerten, Hochwassermeldungen und 
Hintergrundinformationen zu Hochwasservorsorge und 
Hochwassergefährdung

hochwasser.hessen.de

Hochwasserrisikomanagement-Viewer hwrm.hessen.de 

Länderübergreifendes Hochwasserportal hochwasserzentralen.de

aktuelle Entwicklungen und Beteiligungsmög-
lichkeiten im Bereich des Hochwasserschutzes. 
Dazu zählen beispielsweise die öffentliche Aus-
legung von Hochwasserrisikomanagementplä-
nen (vgl. Abschnitt IV 4.3) oder zielgerichtete 
Kampagnen zur Erhöhung der Eigenvorsorge 
(z. B. Elementarschadenkampagne 2017).

Zur Information der Öffentlichkeit und Bewusstseins-
bildung rund um das Thema Hochwasserschutz bie-
tet das Land Hessen umfangreiche Möglichkeiten 
und Wege. Dazu dienen unter anderem folgende 
Internetauftritte:
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V. KLIMAANPASSUNG IM 
HOCHWASSERSCHUTZ
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KLIMAANPASSUNG IM 
HOCHWASSERSCHUTZ

Die Klimakrise hat in den vergangenen Jahren 
immer wieder regional zu katastrophalen Aus-
wirkungen auf Landschaft und Bevölkerung 
geführt, der an die Wasserwirtschaft neue An-
forderungen stellt. Durch Maßnahmen zur An-
passung an diese Entwicklung werden neue 
Wege beschritten.

1. 	 Klimaplan Hessen 

Hessen muss bis spätestens 2045 klimaneu-
tral sein: Der Klimaplan Hessen nutzt dafür 
das komplette Handlungsspektrum der Lan-
desregierung und ist damit inhaltlich breiter 
aufgestellt als der vorherige Integrierte Klima-
schutzplan Hessen 2025 (IKSP). Anreize für den 
Klimaschutz und die Klimawandelanpassungs-
maßnahmen werden in Form von Förderung 
und Beratungsangeboten verstärkt. Gleichzei-
tig werden Klimaschutz und Klimawandelan-
passung in den nächsten Jahren zunehmend 
in Gesetzen und Verordnungen verankert. Alle 
Maßnahmen sind darauf ausgelegt, das Zwi-
schenziel einer Treibhausgasreduktion um 65 
Prozent bis 2030 im Vergleich zu 1990 zu errei-
chen.  Die Formulierung der enthaltenen Maß-
nahmen erfolgte in enger Abstimmung mit den 
nachgeordneten Behörden. 

Im Folgenden werden zwei Einzelmaßnahmen 
mit wasserwirtschaftlichem Hintergrund vorge-
stellt.

V.   Klimaanpassung im Hochwasserschutz

1.1 	 Landschaftswasserhaushalt 	
	 stabilisieren (Maßnahme W-02) 

Ein naturnaher Landschaftswasserhaushalt 
mildert die Folgen des Klimawandels. Wichtig 
dafür sind kleinräumige Wasserkreisläufe, wie 
zum Beispiel Wasserrückhaltung in der Land-
schaft, Speicherung des Niederschlags im 
Boden und Aufnahme und Verdunstung des 
Bodenwassers durch die Vegetation. Die Rück-
haltung von Niederschlagswasser in der Land-
schaft wirkt sich lokalklimatisch positiv auf die 
Temperatur im Tages- und Jahresverlauf aus 
und vergleichsmäßig den Abfluss von Fließge-
wässern und reduziert den Oberflächenabfluss 
bei Starkregen. Zusätzlich wird der Stoffhaus-
halt im Boden stabilisiert und die Gefahr von 
Bodenerosion reduziert. Damit kann ein natur-
naher Landschaftswasserhaushalt auch einen 
Beitrag zur Dämpfung von Hochwasser leisten.

Ein verstärkter Wasserrückhalt in der Land-
schaft ist eine Anforderung, die viele unter-
schiedliche Landnutzende betrifft. Er sollte 
innerhalb von Wassereinzugsgebieten vor-
genommen und koordiniert realisiert wer-
den. Wissen und Erkenntnisse aus bisherigen 
Forschungs- und Erprobungsvorhaben zum 
Thema Landschaftswasserhaushalt und Gewäs-
serqualität sollen kommuniziert und damit kon-
krete Projektumsetzungen in der Landschaft 
vorangetrieben werden. Die Universität Kassel 
geht zum Beispiel in dem Projekt „Anpassung 
an den Klimawandel in Hessen – Erhöhung der 
Wasserretention des Bodens durch regenera-
tive Ackerbaustrategien“ (AKHWA) der Frage 
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nach, welche regenerativen landwirtschaftli-
chen Praktiken als Ansatz für Strategien zur An-
passung an den Klimawandel dienen können 
und inwieweit regenerativer Ackerbau die Was-
serretentionsfunktion von Böden verbessern 
kann. Weiter beinhaltet die Maßnahme ein Vor-
haben, um Kenntnisse über die Auswirkungen 
von Drainagen zu erlangen. Die vielfältigen 
Themen sollen in einem neu gebildeten  „Fach-
gremium Wasserretention“ behandelt und die 
Maßnahmen koordiniert werden.

Die Umsetzung der Maßnahme soll mittels ver-
schiedener Instrumente geschehen. Geplant 
sind Wissenstransfer, fachliche Koordination, 
Etablierung und Anpassung von Förderpro-
grammen, Ausweisung von Vorbehaltsgebie-
ten für Retentionsflächen, aktive Weiterführung 
laufender Forschung und bauliche Eingriffe.

Abbildung 47: Feldversuche im Rahmen des Forschungsprojektes AKHWA auf den Versuchsflächen der Uni-
versität Kassel in Eichenberg

1.2 	 Wassersensible Stadtent-		
	 wicklung im Klimawandel 		
	 stärken (Maßnahme GS-04) 

Ziel der Maßnahme ist, den Wasserhaushalt im 
städtischen Raum wieder stärker einem natür

lichen Wasserhaushalt anzunähern und damit 
die Niederschlagsabflüsse aus den urbanen 
Räumen zu reduzieren. Entscheidend hierfür 
sind dezentrale Lösungen zur Versickerung, 
Verdunstung, Nutzung sowie zur Retention 
von Regenwasser, um so Regenwasser für die 
Grundwasserneubildung, Vegetation und die 
Verdunstung (und damit auch für die Kühlung) 
verfügbar zu machen. Hierfür hat das Land 
Hessen im Juli 2024 den Leitfaden „Versicke-
rung, Retention und Verdunstung als Beitrag 
zur wassersensiblen Siedlungsentwicklung“ 
veröffentlicht, um Kommunen und Planungs-
büros Informationen, Anregungen sowie 
rechtliche Hinweise zur Umsetzung einer was-
sersensiblen Siedlungsentwicklung zu geben. 
Ebenso hat die Maßnahme das Ziel, die Stei-
gerung der Resilienz der Kommunen gegen-
über Starkregen zu verbessern.

Realisiert werden soll die Maßnahme durch ge-
zielte Förderung und die Bereitstellung planeri-
scher Instrumente und Beratung. Weiter soll die 
Umsetzung durch eine gestärkte Koordination 
zwischen den Ministerien und nachgeordneten 
Behörden vereinfacht werden.

V.   Klimaanpassung im Hochwasserschutz
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Abbildung 48: Starkregenereignis in Wiesbaden 2016

2.1 	 Was versteht man unter 		
	 Starkregen?

Unter Starkregen versteht man Niederschläge 
mit ungewöhnlich hoher Intensität pro Zeitein-
heit, die meist lokal und mit räumlich geringer 
Ausdehnung auftreten.

Starkregen ist nicht von der geografischen 
Lage abhängig und kann jeden treffen. Die Ein-
trittswahrscheinlichkeit ist daher grundsätzlich 
überall gleich hoch.

2. 	 Starkregenrisikomanagement

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor 
Starkregen in drei Stufen (wenn voraussichtlich 
folgende Schwellenwerte überschritten werden):

	Regenmengen 15 bis 25  l/m²  in 1 Stunde 
oder 20 bis 35 l/m² in 6 Stunden (Markante 
Wetterwarnung)

	Regenmengen > 25 bis 40 l/m² in 1 Stunde 
oder > 35 l/m² bis 60 l/m² in 6 Stunden (Un-
wetterwarnung)

	Regenmengen > 40 l/m² in 1 Stunde oder 
> 60 l/m² in 6 Stunden (Warnung vor extre-
mem Unwetter)

Bedingt durch den Klimawandel und im Zuge 
der globalen Erwärmung ist mit weiter zuneh-
menden Starkregenereignissen zu rechnen.

Starkregen kann unabhängig von einem Ge-
wässer grundsätzlich überall auftreten und ver-
ursacht jedes Jahr hohe Schäden. Grundsätz-
lich ist Starkregen von Hochwasser, das von 
Gewässern herrührt, zu unterscheiden. Das 
Land Hessen bietet in diesem Zusammenhang 
vielfältige Unterstützungs-und Fördermaß-
nahmen an, die alle zum Ziel haben, Schäden 
durch Starkregen zu verringern

V.   Klimaanpassung im Hochwasserschutz
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2.2 	 Projekt KLIMPRAX – Stark-		
	 regen und Katastrophenschutz 	
	 für Kommunen

In Hessen wurden durch das Projekt „KLIMPRAX 
– Starkregen und Katastrophenschutz für Kom-
munen“ des Fachzentrums Klimawandel und 
Anpassung des Hessisches Landesamtes für 
Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) 

durch Starkregen besonders gefährdete Ge-
biete identifiziert, um von dieser Grundlage aus 
hessische Kommunen bei der Vorbeugung ge-
gen Schäden durch Starkregen zu unterstützen.

Durch eine landesweite Starkregen-Hinweis-
karte ist jede Kommune in der Lage, ihre Ge-
fährdung selbst abzuschätzen und bei Bedarf 
gegen eine Schutzgebühr beim HLNUG wei

Abbildung 49: Starkregen-Hinweiskarte für Hessen
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PROJEKT

Kommunale Fließpfadkarte

PROJEKTGEBIET

Gemeinde Limeshain
(Ortsteile Hainchen, Himbach, Rommelhausen)

INTERPRETATION

In der abgebildeten kommunalen Fließpfadkarte für das Gebiet Limeshain (aufgeteilt in 1 Karte) sind
ab einem Einzugsgebiet von 1 ha alle potentiellen Fließpfade dargestellt.
Auf Landwirtschaftsflächen ist zudem die Fließrichtung gekennzeichnet. Entsprechend der Abstände zum 
nächstliegenden Fließpfad sind die Gebäude in Gefährdungsklassen unterteilt und farblich gekennzeichnet. 
Alle Landnutzungsflächen im Untersuchungsgebiet sind entsprechend ihrer Nutzung und Hangneigung in 
Gefährdungsklassen eingeteilt und farblich gekennzeichnet. Basis hierfür sind die ALKIS-Daten des 
Landes Hessen. Abweichungen von der Realnutzung sind nicht auszuschließen. Zu beachten ist, dass 
eine Änderung der Nutzung hin zu Ackerland bzw. in Hangrichtung bearbeitetes Ackerland zu einer 
deutlich höheren Gefährdung führt.
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Abbildung 50: Kommunale Fließpfadkarte am Beispiel der Gemeinde Limeshain

terführende Fließpfadkarten anzufordern. Dar-
auf aufbauend können zum Beispiel durch ein 
beauftragtes Ingenieurbüro detaillierte Stark-
regen-Gefahrenkarten erstellt werden, die 
über das Umweltministerium gefördert werden 
können. Diese Karten sind noch einmal detail-
lierter als die Fließpfadkarten und beziehen in 
ihre Simulationen auch Senken, und kleinere 
Hindernisse wie Bordsteine mit ein. Optional 
können auch Kanalnetze mitmodelliert wer-
den. So können auf kommunaler Ebene Ab-
flusswege, Abflusstiefen und Wasserstände in 
den betroffenen Bereichen visualisiert werden. 
Planungsverantwortliche für Städte, Straßen, 
Grünflächen und Gebäude sowie Grundstücks-
eigentümerinnen und -eigentümer bekommen 
so konkrete Hinweise auf Gefahrenpunkte 
durch Sturzfluten. 

Für die Gefahrenabwehr sind diese Informatio-
nen sehr nützlich. Auch ohne Detailwissen und 
auf Grundlage von Fließpfadkarten und Erfah-
rung können Maßnahmen zur Starkregenvor-
sorge umgesetzt werden.

Im ländlichen Bereich ist diese Detailtiefe nicht 
in jedem Fall erforderlich. Dort können die 
kommunalen Fließpfadkarten ausreichen, die 
eine örtliche Übersicht über das potenzielle 
Überflutungsrisiko und die Fließwege des Was-
sers bei Starkregen in einer Kommune geben.

Anhand der Fließpfadkarten lässt sich feststel-
len, welche Fließwege das Wasser nimmt, be-
vor es in den bebauten Bereich gelangt und 
dort zu Schäden führen kann. Im Außenbereich 
lassen sich damit oftmals gering-invasive, kos-
tengünstige und multifunktionale Maßnahmen 
planen, die neben dem Schutz vor Starkregen 
unter anderem auch der Verbesserung des 
Landschaftswasserhaushaltes und dem Schutz 
der Artenvielfalt zu Gute kommen.

Maßnahmen zum Schutz vor Starkregenschä-
den, wie beispielsweise die Entsiegelung von 
Flächen oder die Anlage von Versickerungs-
mulden, werden vom Land Hessen über die 
„Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung 
von kommunalen Klimaschutz- und Klimaan-
passungsprojekten sowie von kommunalen In-
formationsinitiativen“ finanziell gefördert. 

V.   Klimaanpassung im Hochwasserschutz



72

VI. RECHTLICHER RAHMEN 
FÜR DEN HOCHWASSER-
SCHUTZ IN HESSEN
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Der besondere Stellenwert des Hochwasser-
schutzes kommt unter anderem dadurch zum 
Ausdruck, dass dieser Eingang in viele Gesetze 
gefunden hat. Im Folgenden wird auf die wich-
tigsten Gesetze beziehungsweise Normen ein-
gegangen und der jeweilige Regelungsgehalt 
kurz erläutert. 

1.	 Wasserrecht 

Im Bereich des Wasserrechts enthalten sowohl 
das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) als auch das 
Hessische Wassergesetz (HWG) Regelungen 
zum Hochwasserschutz. 

Wasserhaushaltsgesetz

BUNDESEBENE

LANDESEBENE

KOMMUNALE EBENE

Hessisches 
Wassergesetz

Hessisches 
Landesplanungsgesetz 

Landesentwicklungsplan

Baugesetzbuch

Bauleitpläne

Hessische Bauordnung

Raumordnungsgesetz

Regionalpläne

Abbildung 51: Relevante Rechtsgrundlagen zum Hochwasserschutz

1.1	 Wasserhaushaltsgesetz

Das WHG gibt in §§ 72-81 WHG die bundesrecht-
lichen Vorgaben des Hochwasserschutzes vor. 

Ausgehend von einer gesetzlichen Definition 
des Hochwassers in § 72 WHG werden in den 
§§ 73–78d WHG die planerische Konzeption 
des Hochwasserschutzes und die damit ver-
bundenen Rechtsfolgen geregelt:

	§ 72 WHG enthält eine gesetzliche Defini-
tion des Hochwasserbegriffs,

	§§ 73–75 WHG setzen die Bestimmungen 
der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie 
um und regeln konkrete Planungsphasen 
des vorbeugenden Hochwasserschutzes,

	§ 76 Abs. 1 WHG definiert Überschwem-
mungsgebiete, deren rechtliche Festset-
zung vorgeschrieben ist und für die eine In-
formationspflicht der Öffentlichkeit besteht, 

	§ 78 WHG regelt die Rechtsfolgen, die sich 
aus der Festsetzung eines Überschwem-
mungsgebiets ergeben und lässt unter be-
stimmten Voraussetzungen Ausnahmen zu 
und §§ 78b und 78c WHG enthalten Rege-
lungen über Risikogebiete außerhalb von 
Überschwemmungsgebieten und die dor-
tigen Restriktionen hinsichtlich der Bauleit-
planung und dem Betrieb von Heizölver-
braucheranlagen.

VI.   Rechtlicher Rahmen für den Hochwasserschutz in Hessen
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Die weiteren Vorschriften regeln Informations-
pflichten (§ 79 Abs. 1 WHG), betreffen die Koor-
dination des Hochwasserschutzes mit der allge-
meinen Gewässerbewirtschaftung (§  80 WHG) 
und sehen eine Vermittlung der Bundesregie-
rung für den Fall vor, dass eine Kooperation 
unter den Ländern erfolglos bleibt (§ 81 WHG). 

Mit den Regelungen des § 99a WHG wird den 
Ländern die Möglichkeit eröffnet, für Grundstü-
cke, die für Maßnahmen des Hochwasserschut-
zes benötigt werden, ein Vorkaufsrecht auszu-
üben. Auf Antrag kann dieses auch zugunsten 
von Körperschaften und Stiftungen des öffent-
lichen Rechts ausgeübt werden.

1.2	 Hessisches Wassergesetz

Die Ausweisung von Überschwemmungsge-
bieten und die Beschränkungen in diesen sind 
in § 45 HWG geregelt.

2.	 Baurecht

2.1	 Baugesetzbuch

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 12 Baugesetzbuch 
(BauGB) sind bei der Aufstellung von Bau-
leitplänen u.  a. die Belange des Hochwasser-
schutzes zu berücksichtigen. Flächen, die im 
Interesse des Hochwasserschutzes freizuhalten 
sind, können gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 7 BauGB 
im Flächennutzungsplan (vorbereitender Bau-
leitplan) dargestellt werden. Daraus ableitend 
können aus städtebaulichen Gründen bei-
spielsweise nach § 9 Abs.1 Nr. 16b BauGB im 
Bebauungsplan (verbindlicher Bauleitplan) Flä-
chen für Hochwasserschutzanlagen und für die 
Regelung des Wasserabflusses festgesetzt wer-
den. Darüber hinaus können nach § 9 Abs. 1 Nr. 
16d BauGB auch Flächen festgesetzt werden, 
die auf einem Baugrundstück für die natürliche 
Versickerung freigehalten werden müssen, um 
insbesondere Hochwasserschäden vorzubeu-
gen. Sind im Bebauungsplan beispielsweise 
Flächen nach § 9 Abs. 1 Nr. 16b BauGB festge-
setzt, können Grundstückseigentümern even

tuell Entschädigungsansprüche nach § 40 Abs. 
1 S. 2 BauGB zustehen. Gemäß § 78 Abs. 1 S. 
1 WHG dürfen in Überschwemmungsgebieten 
durch Bauleitpläne grundsätzlich keine neuen 
Baugebiete mehr ausgewiesen werden. Fest-
gesetzte Überschwemmungsgebiete, Risiko-
gebiete außerhalb von Überschwemmungsge-
bieten sowie Hochwasserentstehungsgebiete 
sollen nach § 9 Abs. 1 Nr. 6a BauGB nachricht-
lich in den Bebauungsplan aufgenommen 
werden.

Zur Umsetzung des kommunalen vorbeu-
genden Hochwasserschutzes besitzt die Ge-
meinde gemäß § 24 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 BauGB 
ein Vorkaufsrecht für Grundstücke, die in Ge-
bieten liegen, die zum Zweck des vorbeugen-
den Hochwasserschutzes von Bebauung frei-
zuhalten sind. § 35 Abs. 3 Nr. 6 BauGB enthält 
öffentliche Belange, die dazu führen können, 
dass Bauvorhaben im Außenbereich abge-
lehnt werden, wenn sie den Hochwasserschutz 
gefährden.

Das HWG verpflichtet in § 48 Abs. 1 S. 1 und 
2 den jeweiligen Eigentümer zur Unterhaltung 
und ggf. notwendigen Sanierung der Deiche. 
§ 49 HWG enthält die Beschränkungen an und 
auf Deichen insbesondere den 5 m Schutzstrei-
fen und das Verbot von Baumpflanzungen im 
Abstand von 10 m zum Deichfuß. Befreiungen 
von diesen Verboten sind unter bestimmten 
Bedingungen möglich. Die besonderen Pflich-
ten der Anlieger von Deichen sind in § 50 Abs. 
1 und 3 HWG geregelt.

Die Verpflichtung der Gemeinden oder der ein-
zelnen Bürgerinnen und Bürger der bedrohten 
und benachbarten Gemeinden zur Gefahren-
abwehr und zur Aufstellung von Wasserweh-
ren regeln die §§ 52 und 53 HWG. Außerdem 
enthält § 53 Abs. 4 HWG die Ermächtigungs-
grundlage für die Wasserbehörde, Anordnun-
gen bezüglich des Einsatzes von Einheiten 
des Katastrophenschutzes vor Feststellung 
des Katastrophenfalles zu erlassen. 

VI.   Rechtlicher Rahmen für den Hochwasserschutz in Hessen
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2.2	 Hessische Bauordnung

Grundsätzlich darf nach der Hessischen Bau-
ordnung (HBO) durch die Errichtung von bau-
lichen Anlagen die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung nicht gefährdet werden. 

§ 3 HBO geht nicht explizit auf die Gefahren 
durch Hochwasser ein, sondern verweist auf 
die konkretisierenden, spezialgesetzlichen 
Vorschriften. Im Baurecht gilt deshalb ein 
großes Maß an Eigenverantwortung der Bau-
herrschaft zur Einhaltung der öffentlich-recht

3.	 Raumordnungsrecht

Im Raumordnungsgesetz (ROG) ist in § 2 Nr. 6 der 
Grundsatz verankert, dass durch Festlegungen in 
den Raumordnungsplänen für einen vorbeugen-
den Hochwasserschutz Sorge zu tragen ist. 

Dies soll insbesondere durch die Sicherung 
oder Rückgewinnung von Auen und Rückhal-
teflächen erfolgen. Somit werden als Schwer-
punkt des vorsorgenden Hochwasserschutzes 
der Schutz und die Herstellung von Retentions-
räumen gesetzt.

Die zentralen Instrumente der Landes- und Re-
gionalplanung sind die Raumordnungspläne. 
Sie umfassen in Hessen den Landesentwick-
lungsplan und für die Teilräume der Länder (Zu-
ständigkeitsbereiche der Regierungspräsidien) 
die Regionalpläne. Gemäß § 3 Hessisches Lan-
desplanungsgesetz stellt der Landesentwick-
lungsplan die Festlegungen der Raumordnung 
für eine großräumige Ordnung und Entwick-
lung des Landes und seiner Regionen sowie 
die überregional bedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen dar. Der Landesentwicklungs-
plan (3. Änderung des Landesentwicklungs-
plans Hessen 2000 aus dem Jahr 2018, GVBl. 
398, 551) enthält zahlreiche Festlegungen zum 
Hochwasserschutz und zum Schutz vor Wasser-
gefahren. Diese sind in den Regionalplänen 
umzusetzen und zu konkretisieren. 

Die Regionalplanung unterstützt mit ihren Inst-
rumenten – zum Teil über die nach Wasserrecht 
festgesetzten Flächen hinaus – ein Flächenma-
nagement, dass

lichen Vorschriften. Auch wenn ein Bauvor-
haben baugenehmigungsfrei ist, müssen die 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehal-
ten werden, das heißt die Bauherrschaft muss 
prüfen, ob der vorgesehenen Grundstücks-
nutzung Beschränkungen entgegenstehen. 
So muss sich die Bauherrschaft selbst darü-
ber informieren, ob das Grundstück in einem 
hochwassergefährdeten Gebiet liegt und die 
entsprechenden Schlussfolgerungen ziehen. 
Zweckmäßig ist sicher, das Gebäude so zu er-
richten, dass im Falle der Überschwemmung 
möglichst geringe Schäden entstehen.

	die Sicherung und Rückgewinnung von 
natürlichen Überschwemmungsflächen als 
Retentionsraum,

	die Risikovorsorge in potenziell überflu-
tungsgefährdeten Bereichen (z. B. hinter 
Deichen) und

	den Rückhalt des Wassers in der Fläche 
umfasst.

Zur Flächensicherung für den vorbeugenden 
Hochwasserschutz stehen der Regionalpla-
nung insbesondere die Instrumente „Vorrang-
gebiete und Vorbehaltsgebiete für vorbeugen-
den Hochwasserschutz“ zur Verfügung. 

	In den „Vorranggebieten für vorbeugenden 
Hochwasserschutz“ haben Raumnutzun-
gen und -funktionen, die dem schadlosen 
Hochwasserabfluss und der Hochwasser-
rückhaltung dienen, Vorrang vor anderen, 
dem Hochwasserschutz entgegenstehen-
den Nutzungen (z.  B. Siedlungsentwick-
lung). Vorranggebiete sind Gebiete, die 
als verbindliche Vorgaben von der nach-
folgenden Planungsebene und im Rahmen 
von raumbedeutsamen Planungen zu be-
achten sind (Ziel der Raumordnung). 

	In den „Vorbehaltsgebieten für vorbeu-
genden Hochwasserschutz“ kommt dem 
Hochwasserschutz in der Abwägung mit 
konkurrierenden Belangen ein besonderes 
Gewicht zu (Grundsatz der Raumordnung). 

VI.   Rechtlicher Rahmen für den Hochwasserschutz in Hessen
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Glossar

Bemessungshochwasserabfluss
Maximaler Abfluss in einer bestimmten Wiederholungszeitspanne, für den eine Hochwasserschutzan-
lage bemessen wird; in vielen Fällen wird hierfür das 100-jährliche Hochwasserereignis angehalten.

Deiche 
Zeitweilig eingestaute Dämme an Fließgewässern zum Schutz des Hinterlandes gegen Hochwasser, 
die meist aus Erdbaustoffen (Bodenmaterial) bestehen.

Deichverteidigung, Hochwasserabwehr
Zur Deichverteidigung und zur Hochwasserabwehr werden ebenfalls mobile Elemente verwendet. 
Diese bestehen meist aus Sandsäcken oder sogenannten Sandsackersatzsystemen. Hierbei handelt 
es sich aber nicht um Einrichtungen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

Einzugsgebiet
Das Einzugsbiet eines Flusses ist das Gebiet, aus welchem über oberirdische Zuflüsse der gesamte 
Oberflächenabfluss in den betrachteten Fluss gelangt.

Flügeldeiche
Von der Hauptdeichlinie zurückspringende Deichstrecke, die das Hinterland durch vor rückstaube-
dingtem Hochwasser schützt.

Hochwasserrisikomanagementpläne
Alle sechs Jahre zu aktualisierenden Maßnahmen zur Erreichung der in der Hochwasserrisikoma-
nagementlichtlinie festgelegten Ziele.

Hochwasserrückhaltebecken
Stauanlage am oberirdischen Gewässer, das der Rückhaltung von Hochwasser und zeitversetzter Ab-
gabe dient (hiervon sind zu unterscheiden „Regenrückhaltebecken“, die der Ortskanalisation zuzu-
rechnen sind).

Hochwasserschutzmauern
Wand oder mauerartige Hochwasserschutzkonstruktionen (z. B. Stahlspundbohlen oder Beton) an-
stelle eines Deiches in Verlängerung der Deichlinie. Diese werden dort erstellt, wo wegen vorhande-
ner Bebauung kein Platz für einen Deich oder seine Erhöhung beschafft werden kann.

Mobile Hochwasserschutzanlagen
Mobile Hochwasserschutzanlagen werden bei steigendem Hochwasser entsprechend dem Wasser-
stand und der vorhandenen stationären Schutzhöhe an der vorgesehenen Stelle eingebaut. Meist 
werden mobile Hochwasserschutzanlagen – aus Stahl, Leichtmetall, oder Kunststoff hergestellt – als 
Ergänzung zu technischen Hochwasserschutzeinrichtungen eingesetzt.

Ombrometer
Instrument zur Messung des Niederschlags, der in einem bestimmten Zeitintervall gefallen ist.

Ordnung der Gewässer
Gemäß § 2 des Hessischen Wassergesetzes (HWG) sind oberirdische Gewässer gemäß ihrer wasser-
wirtschaftlichen Bedeutung in Gewässer erster, zweiter und dritter Ordnung eingeteilt.
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Pegel
Messstelle an einem oberirdischen Fließgewässer zur Erfassung des Wasserstandes (meist in Zenti-
meter über dem Pegelnullpunkt angegeben) und zur Ermittlung des Abflusses (meist in Kubikmetern 
pro Sekunde angegeben).

Polder
Zum Schutz gegen Überflutung oder zur Speicherung von Wasser durch Deiche umschlossenes und 
meist flaches Gebiet.

Rückschreitende Erosion
Bei Einstau und Durchsickerung des Deiches wird an der Stelle des Sickerwasseraustritts der Bo-
den an der landseitigen Böschung durch den nach außen gerichteten Strömungsdruck aufgelockert 
und ausgespült. Wenn sich dieser Prozess in das Deichinnere hinein weiterentwickelt, entsteht so-
genannte „Rückschreitende Erosion“. Der Wasseraustritt aus der Böschung heraus wird „Hangquelle“ 
genannt.

Wiederkehrwahrscheinlichkeit des Hochwasserabflusses
Die Unterscheidung der Hochwasserereignisse nach einer bestimmten Wiederkehrwahrscheinlich-
keit basiert auf statistischen Auswertungen der – oft langjährig beobachteten – Wasserstände eines 
oberirdischen Gewässers. Die Wiederkehrwahrscheinlichkeit (oft auch als „Jährlichkeit“ bezeichnet) 
ist ein Maß für die Größe des Hochwassers. So ist ein „100-jährliches Hochwasserereignis“ ein Hoch-
wasser, wie es statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten ist, während mit dem niedrigeren 20-jähr-
lichen Hochwasser nach Statistik alle 20 Jahre zu gerechnet werden muss.

Winterdeich
Deich der Hauptdeichlinie, der entsprechend des jeweiligen Schutzzieles im Hinterland bemessen 
ist.
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